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1 Planungsanlass und Erforderlichkeit 
 
Der Bebauungsplan W 7 "Güterverkehrszentrum Wustermark" besteht aus mehreren Teil-
Bebauungsplänen, so den Teilen A, B, C und E. Seit der Rechtsverbindlichkeit dieser Teil-
bebauungspläne ist die Unternehmensansiedlung auf den dafür im Güterverkehrszentrum 
bestimmten Baugebietsflächen in unterschiedlichem Maße erfolgt. Verblieben sind jedoch 
Baugrundstücke die aus verschiedenen Gründen bisher nicht ihrer planungsrechtlich vorge-
sehenen Bestimmung an potenzielle Nutzer zugeführt werden konnten. Daraufhin hat der 
von der Gemeinde Wustermark bestellte Geschäftsbesorger für das Güterverkehrszentrum 
eine Untersuchung zu Erweiterungs- und Verdichtungsmöglichkeiten angestellt. 
 
Im Ergebnis der Erörterung dieser Untersuchung in der Gemeindevertretung Wustermark hat 
diese in ihrer Sitzung am 29.09.2015 beschlossen, die in der unterbreiteten Präsentation 
"GVZ West Wustermark - Vorstellung von Erweiterungs- und Verdichtungsmöglichkeiten" 
zunächst innerhalb des Güterverkehrszentrums für die Flächen 1 und 2 sowie 4 entspre-
chende Aufstellungsbeschlüsse vorzubereiten. 
 
Die Fläche 4 betrifft den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes W 7, Teil B. 
Demnach soll die im Bereich der industriellen und gewerblichen Baugebietsflächen nördlich 
der Planstraße D (Magdeburger Straße) - zwischen der Grenze des räumlichen Geltungsbe-
reiches im Westen und den öffentlichen Grünflächen im Norden und Osten - festgesetzte 
Straßenverkehrsfläche (Planstraße E) entfallen. An ihrer Stelle ist ein alle einzelnen Indust-
rie- und Gewerbegebiete zusammenfassendes Baugebiet neu festzusetzen. Mit dieser 
Planänderung verspricht sich die Gemeinde eine bessere Vermarktung dieser Flächen, was 
sich im Zuge des eingeleiteten Planänderungsverfahrens bestätigt hat. 
 
Mit dem dafür erforderlichen Planänderungsverfahren soll auch die nördliche öffentliche 
Straßenverkehrsanbindung dieses Baugebietes planungsrechtlich gesichert werden. Deren 
Anschluss an die Rostocker Straße verläuft auch im räumlichen Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes W 7, Teil A.  
 
Daraus folgt das Erfordernis zur Änderung der Bebauungspläne W 7, Teil A und Teil B "Gü-
terverkehrszentrum Wustermark". Ausgangslage für die Planänderungen ist folgender Ver-
fahrensstand beider Bebauungspläne. 
 
 Bebauungsplan W 7, Teil A "Güterverkehrszentrum Wustermark" 
 
 Satzungsbeschuss ………………………………..…………………………. 30.08.1995 
 Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung ………………………….. 16.10.1995 
 
 Satzungsbeschluss zur 1. Änderung  ……………………………………... 14.02.1996 
 Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung …………………………….. 01.10.1996 
 
 Bebauungsplan W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" 
 
 Satzungsbeschuss ………………………………..…………………………. 26.04.1995 
 Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung ………………………….. 21.12.1995 
 
 Satzungsbeschluss zur 1. Änderung  ……………………………………... 05.06.1996 
 Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung …………………………….. 21.03.1997 
 
 Satzungsbeschluss zur 2. Änderung  ……………………………………... 27.09.2000 
 Bekanntmachung der 2. Änderungssatzung …………………………….. 27.03.2003 
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 Satzungsbeschluss zur 3. Änderung  ……………………………………... 09.07.2008 
 Bekanntmachung der 3. Änderungssatzung …………………………….. 01.08.2008 
 Die 3. Änderungssatzung betrifft nicht den räumlichen Geltungsbereich der 4. Bebau-

ungsplanänderung. 
 
Daraus ergibt sich für die Planänderungen die 2. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil 
A und die 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B. 
 
 
2 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Änderungsplanung befindet sich innerhalb der Bebau-
ungspläne W 7, Teil A und B "Güterverkehrszentrum Wustermark" und umfasst eine ca. 
55.833 m² große Fläche. 
 
Betroffen von der Planänderung sind im Bebauungsplan W 7, Teil A die Flurstücke 374/11, 
376/7, 376/13 (teilweise), 376/14 (teilweise), 376/15 (teilweise) 376/18 sowie im Bebauungs-
plan W 7, Teil B das Flurstück 592 der Flur 2, Gemarkung Wustermark. 
 

 
 
Abb. 01 Räumlicher Geltungsbereich der Planänderung (gelbe Umrandung) in den Geltungsbereichen der Be-

bauungspläne W 7, Teil A (1. Änderung) und Teil B (2. Änderung) 
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3 Planungsziel 
 
Im Ergebnis der Erörterung und Beschlussfassung zur Erweiterungs- und Verdichtungsmög-
lichkeiten im Güterverkehrszentrum Wustermark soll 
 
- im räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes W 7, Teil A der Anschluss der im 

Bebauungsplan W 7, Teil B festzusetzenden nördlichen öffentlichen Straßenverkehrsflä-
che an die Rostocker Straße planungsrechtlich gesichert werden 

 
sowie 
 
- im räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes W 7, Teil B und dort im Bereich 

der industriellen und gewerblichen Baugebietsflächen nördlich der Planstraße D (Mag-
deburger Straße) - zwischen der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches im Westen 
und den öffentlichen Grünflächen im Norden und Osten - die festgesetzte Straßenver-
kehrsfläche (Planstraße E) aufgehoben werden. 

 
 An ihrer Stelle ist eine alle einzelnen Industrie- und Gewerbegebiete zusammenfassen-

de, geschlossene Industriebaufläche (Industriegebiet gemäß § 9 Baunutzungsverord-
nung) neu festzusetzen.  

 
 Die straßenseitige Erschließung dieses Baugebietes soll neben der südlichen angren-

zenden Planstraße D (Magdeburger Straße) durch eine nördliche öffentliche Straßen-
verkehrsanbindung (Nürnberger Straße) planungsrechtlich gesichert werden. 

 
Der durch das Planänderungsgebiet verlaufende vorhandene Entwässerungsgraben ist pla-
nungsrechtlich zu sichern, der Verlauf der bisher festgesetzten Gräben entsprechend diesem 
Bestand anzupassen. 
 
 
4 Wahl des Aufstellungsverfahrens: Bebauungsplan der Innenentwicklung 
 
In der Sitzung am 01.12.2015 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark be-
schlossen, den Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" er-
neut zu ändern. Die Änderungsplanung soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Ver-
fahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt werden. Die zu ändernden Planinhalte beziehen sich auf den Verfahrensstand der 
2. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B.  
 
Die nördliche öffentliche Straßenverkehrsanbindung (Nürnberger Straße) an die Rostocker 
Straße befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes W 7, Teil A "Güterverkehrs-
zentrum Wustermark". Daher wurde die Bebauungsplanänderung im Titel um die 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes W 7, Teil A "Güterverkehrszentrum Wustermark" ergänzt. 
 
Die Anwendung des Aufstellungsverfahrens eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB ist an die Erfüllung von Voraussetzungen gebunden. Nachfolgend wer-
den diese Voraussetzungen sowie Prüfergebnisse dargestellt. 
 
a) "Was Flächen im Sinne des § 30 Abs. 1 und 2 BauGB betrifft - Flächen im Gel-

tungsbereich eines qualifizierten oder eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans betrifft - ist grundsätzlich von der durch die kommunale Planung vorge-
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nommene Zuordnung zum Siedlungsbereich und damit dem Bereich der Innen-
entwicklung auszugehen." 1 Siehe auch Fußnote 2. 

 
 Damit ist eine Voraussetzung für die Anwendung des Aufstellungsverfahrens eines 

Bebauungsplanes der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB erfüllt; ein Bebauungs-
plan, der für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder ande-
re Maßnahmen der Innenentwicklung dient. Die hier eingeleitete Bebauungsplanände-
rung begründet sich in § 13a Abs. 4 BauGB: "Die Absätze 1 bis 3 des § 13a BauGB 
gelten entsprechend für die Änderung und Ergänzung eines Bebauungsplanes." 

 
 
b) Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB darf der Bebauungsplan (also auch seine Än-

derung und Ergänzung) im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, 
wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunut-
zungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insge-
samt  

  
 1.  weniger als 20.000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebau-

ungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammen-
hang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, oder 

 
 2.  20.000 Quadratmetern bis weniger als 70.000 Quadratmetern, wenn auf 

Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 
des Baugesetzbuches genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, 
dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswir-
kungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen 
wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, 
sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. 

 
 Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung der Bebauungsplanes W 7, Teil A und 

der 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B umfasst eine ca. 55.833 m² große 
Fläche in der Flur 2, Gemarkung Wustermark.  

 
 Im Bebauungsplan W 7, Teil A betrifft dieses die Flurstücke 374/11, 376/7, 376/13 

(teilweise), 376/14 (teilweise), 376/15 (teilweise) 376/18, im Bebauungsplan W 7, Teil 
B das Flurstück 592. Im räumlichen Geltungsbereich der 4. Änderung der Bebauungs-
planes W 7, Teil B, einschließlich der 2. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil A 
überschreitet die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungs-
verordnung mit ca. 37.777 Quadratmeter die gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB be-
stimmte Beschränkung der Größe der festgesetzten Grundfläche von insgesamt weni-
ger als 20.000 Quadratmetern. 

                                                           
1  Ernst-Zinkhahn-Bielenberg Baugesetzbuch Kommentar, Verlag C.H.Beck München, Lfg. 93 Oktober 2009, 

1. Kapitel, 1. Teil, Bauleitplanung, Krautzberger: § 13a Rn 35 
 
2  Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg, Arbeitshilfe Bebauungsplanung 

November 2009: "Zur erheblichen Verkürzung des Planungsverfahrens kann das beschleunigte Verfahren 
auch im Zusammenhang mit der Änderung- oder Ergänzung rechtskräftiger Bebauungspläne beitragen. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Grundzüge der Planung durch die vorgesehenen Änderungen bzw. 
Ergänzungen berührt werden, so dass ein vereinfachtes Verfahren allein auf der Grundlage von § 13 BauGB 
nicht durchgeführt werden kann. Voraussetzung für die Durchführung eines beschleunigten (Änderungs-) 
Verfahrens ist dabei, dass der Änderungsbereich nicht außerhalb des Siedlungszusammenhanges liegt." 
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 Die unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien vorge-
nommene überschlägige Prüfung ist zu der Einschätzung gelangt, dass der Ände-
rungsbebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die 
nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung 
des Einzelfalls). 

  
 "Bei einem Änderungsbebauungsplan ist ausschließlich auf die durch den Änderungs-

bebauungsplan festgesetzten Flächen abzustellen, sofern nur kein Fall der unzulässi-
gen "Kumulation" gegeben ist. In den Fällen des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB - 
festgesetzte Grundfläche von 20.000 m² bis von weniger als 70.000 m² - ist die Kumu-
lation gemäß Anlage 2 Ziff. 2.2 zu berücksichtigen." 3 Siehe hierzu allgemeine Vorprü-
fung im Kapitel  6.2 - Allgemeine Vorprüfung gemäß § 3c Satz 1 UVPG. 

 
 Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Planänderung der Anwendungsvoraus-

setzung des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB - Beschränkung der Größe der festge-
setzten Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
auf insgesamt weniger als 70.000 Quadratmetern - genügt, da der räumliche Gel-
tungsbereich der Planänderung unter 70.000 m² liegt. 

 
c). Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB ist das beschleunigte Verfahren ausgeschlos-

sen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet 
wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 4 und 5 
oder nach Landesrecht unterliegen. Auch ist gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB 
das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgü-
ter bestehen 6. 

                                                           
3  Ernst-Zinkhahn-Bielenberg Baugesetzbuch Kommentar, Verlag C.H.Beck München, Lfg. 110 August 2013, 

1. Kapitel, 1. Teil, Bauleitplanung, Krautzberger: § 13a Rn 41, RN 42 
 
4  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 

(BGBl. I S. 94), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBl. I S. 2749) geändert wor-
den ist 

 
5  Hierzu zählen die in der Anlage 1 zum UVPG genannten UVP-pflichtigen Vorhaben. 
 
6  Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 7.  die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-

sondere 
 a)  die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 

ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
 b)  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-

gesetzes, 
 c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung ins-

gesamt, 
 d)  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
 e)  die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 
 f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
 g)  die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Ab-

fall- und Immissionsschutzrechts, 
 h)   die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Er-

füllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschrit-
ten werden, 

 i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben 
a, c und d, 
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 Die 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B in Verbindung mit der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A "Güterverkehrszentrum Wustermark" fasst die 
die bestehenden Baugebietsflächen zusammen. Durch die Bebauungsplanänderung 
wird keine Zulässigkeit eines Vorhabens begründet, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegt. Siehe hierzu Kapitel  6.2 - 
Allgemeine Vorprüfung gemäß § 3c Satz 1 UVPG. 

 
 Mit der Planänderung werden die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgü-

ter sowie die UVP-Pflichtigkeit gemäß der Anlage 1 zum UVPG begründen keine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht. 

 
 Der räumliche Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplanes liegt nicht in bzw. in 

der unmittelbaren Nähe eines Natura 2000-Schutzgebietes. Folgende Flora-Fauna-
Habitat (FFH)-Gebiete befinden sich in der näheren Umgebung: 

  
- in einer nördlichen Entfernung von ca. 2.400 m das FFH-Gebiet "Heimische Heide 

Ergänzung" (Natura 2000 Nr. DE 3443-301), 
 
- in einer nordöstlichen Entfernung von 1.750 m das FFH-Gebiet "Heimische Heide" 

(DE 3444-304) und 
 
- in einer nordöstlichen Entfernung von 2.100 m das FFH-Gebiet "Bredower Forst" 

(DE 3444-307. 
 
Aus den Gebietsmerkmalen dieser FFH-Gebiete und ihren kürzesten Entfernungen 
zum Plangebiet sind keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter abzuleiten. 

 
Die allgemeine Vorprüfung kommt zum Ergebnis, dass die über das bestehende Baupla-
nungsrecht hinausgehenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nicht als erheb-
lich im Sinne des Gesetzes einzuschätzen sind. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung parallel 
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes sowie deren Dokumentation in einem Umweltbericht 
ist deshalb nicht erforderlich. 
 
Damit liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einleitung des Bebauungsplanände-
rungsverfahrens der Innenentwicklung gemäß § 13a vor. Die 4. Änderung des Bebauungs-
planes W 7, Teil B in Verbindung mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A 
"Güterverkehrszentrum Wustermark" darf im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. 
Das wiederum bedeutet, dass Eingriffe, die auf Grund der Änderungsplanung zu erwarten 
sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig gelten. Somit werden mögliche Kompensationserfordernisse nicht Gegenstand 
der Festsetzungen der Änderungsplanung. Auch ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 
Abs. 3 S.1 BauGB eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht erforderlich. 
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5 Übergeordnete Planungen 
 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 
 
Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) trifft Aussagen zu raumbedeut-
samen Planungen, Vorhaben und sonstigen Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch ge-
nommen oder räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebiets beeinflusst wird, als 
Rechtsverordnung der Landesregierungen mit Wirkung für das jeweilige Landesgebiet. Der 
LEP B-B wurde am 31. März 2009 als Rechtsverordnung erlassen und ist am 15. Mai 2009 
in Kraft getreten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 
16.6.2014 die Brandenburgische Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 für unwirksam erklärt. Die Landesregierung 
Brandenburg hat am 28.04.2015 die Verordnung über die rückwirkende Wiederinkraftset-
zung des LEP B-B auf der Grundlage des Raumordnungsgesetzes beschlossen. Die Ver-
ordnung über den LEP B-B ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg 
vom 02.06.2015 bekannt gemacht worden (GVBl. II, S. 1-2). Diese Verordnung ist mit Wir-
kung vom 15.05.2009 in Kraft getreten. 
 
Mit dem Landesentwicklungsplan erfolgen die landesplanerischen Festlegungen in Grunds-
ätzen und Zielen. "Der Landesentwicklungsplan LEP B-B trifft Aussagen zu raumbedeutsa-
men Planungen, Vorhaben und sonstigen Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch ge-
nommen oder die räumliche Entwicklung … beeinflusst wird." 7 
 
Die Regelungen / Instrumente des LEP B-B sind: 
- Ziele der Raumordnung (beachtenspflichtig und in der Abwägung nicht mehr zugänglich) 
- Grundsätze der Raumordnung (berücksichtigungspflichtig - als Vorgaben für nachfol-

gende Abwägungsentscheidungen) 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B in Ver-
bindung mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A "Güterverkehrszentrum 
Wustermark befindet sich gemäß Festlegungskarte 1 des LEP B-B im "Gestaltungsraum 
Siedlung", in welchem auf landesplanerischer Ebene eine Siedlungsentwicklung grundsätz-
lich ermöglicht wird (Ziel 4.5 LEP B-B).  
 
Die Änderungsplanung entspricht den Zielen des Landesentwicklungsplans Berlin-
Brandenburg. 
 
 
Regionalplan Havelland-Fläming 2020 
 
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg hat mit Bescheid vom 
18.06.2015 die von der Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Havel-
land-Fläming am 16.12.2014 beschlossene Satzung des Regionalplans Havelland-Fläming 
2020 im Einvernehmen mit den fachlich berührten Ministerien gemäß § 2 Absatz 4 des Ge-
setzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG) ge-
nehmigt. 
 
Nach der Festlegungskarte des Regionalplans 2020 liegt der räumliche Geltungsbereich der 
2. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil A und der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" in einem regional bedeutsamen gewerbli-
chen Schwerpunkt. 

                                                           
7  Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), Kapitel I Rechtsgrundlagen und Verhältnis des LEP 

B-B zu anderen Programmen und Plänen der Raumordnung, Absatz 5 
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Im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange werden die raumordnerischen Be-
lange bei der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg und bei Regiona-
len Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming erneut abgefragt. 
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Gemeinde Wustermark stellt  
 
- für die Änderungsinhalte des Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum 

Wustermark" eine Gewerbliche Baufläche / Gewerbegebiet und 
 
- für die Änderungsinhalte des Bebauungsplanes W 7, Teil A eine Fläche für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit der 
Zweckbestimmung "Sukzessionsfläche und sonstige Biotoppflege" 

 
dar. Eine Änderung oder Ergänzung im Zuge der Änderung des Bebauungsplanes ist nicht 
erforderlich. 
 

 
 
Abb. 02 unmaßstäblicher Ausschnitt aus dem rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Gemeinden Wus-

termark 2006 mit Darstellung des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungspla-
nes W 7, Teil A und der 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wus-
termark" 

Räumlicher Geltungsbereich der 
2. Änderung des B-Planes W 7-A und 
der 4. Änderung des B-Planes W7-B 
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6 Umweltinformationen 
 
6.1 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 
 und ihre Bedeutung für den Bebauungsplan 
 
6.1.1 Fachgesetze 
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Für das Änderungsverfahren der Bebauungspläne W 7, Teile A und B "Güterverkehrszent-
rum Wustermark" ist die Beschreibung der Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) beachtlich. 
 
(6)  Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 
 7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, insbesondere 
    a)  die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
     b)  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne 

des Bundesnaturschutzgesetzes, 
     c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-

wie die Bevölkerung insgesamt, 
     d)  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
    e)  die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 

und Abwässern, 
     f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie, 
     g)  die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-

sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
    h)  die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

   i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
nach den Buchstaben a, c und d, 

 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 
Von Bedeutung für die vorliegende Bebauungsplanänderung sind die im Bundesnatur-
schutzgesetz enthaltenden Regelungen zum Artenschutz.  
 
Allgemeiner Artenschutz 
 
Der allgemeine Artenschutz ist in § 39 bis § 43 BNatSchG geregelt. Für den vorliegenden 
Plan sowie dessen Umsetzung ist insbesondere auch § 39 BNatSchG zu beachten: 
 
Gem. § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 
 
1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten, 
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2. wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder 
zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten, 

 
3. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträch-

tigen oder zu zerstören. 
 
Gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 und 3 BNatSchG ist es weiter verboten, 
 
- Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutz-

ten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in 
der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu set-
zen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses 
der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen, 

 
- Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückzuschneiden; außerhalb 

dieser Zeiten dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden. 
 
Besonderer Artenschutz 
 
Gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG (Zugriffsverbote) ist es verboten, 
 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
Besonders geschützte Arten sind gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG:  
 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) 

Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildle-
bender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 
3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 
27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 
8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind, 

 
b) nicht unter Buchstabe a fallende Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführt sind und europäische Vogelarten, 
 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 BNatSchG 

aufgeführt sind. 
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Die Verordnungsermächtigung des § 54 Abs. 1 BNatSchG ist durch die Bundesartenschutz-
verordnung (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch 
Artikel 22 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) umgesetzt. 
 
Streng geschützte Arten sind gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG besonders geschützte Ar-
ten, die  
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 BNatSchG aufgeführt sind; 
 
Europäische Vogelarten sind gem. § 7 Abs. 2 Nr. 12 BNatSchG in Europa natürlich vorkom-
mende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 79/409/EWG; 
 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG enthält Sonderregelungen für nach § 15 BNatSchG zulässige natur-
schutzrechtliche Eingriffe sowie für Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen (vgl. § 18 
Abs. 2 S. 1 BNatSchG): 
 
Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 
und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tie-
re auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funk-
tion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der 
in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 
und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlun-
gen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Be-
sitz- und Vermarktungsverbote vor. 
 
Darüber hinaus sieht § 45 Abs. 7 BNatSchG die Möglichkeit von Ausnahmen von den arten-
schutzrechtlichen Zugriffsverboten vor. Danach können die nach Landesrecht für Natur-
schutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden von den Verboten des § 44 BNatSchG 
im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen  
 
- zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden, 
 
- zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
 
- für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
 
- im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt oder 

 
- aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 
 
Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält.  
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Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) 
 
Für das anstehende Bebauungsplanänderungsverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a 
Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 18 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht 
beachtlich, da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB 
handelt. Dennoch ist die Behandlung der Belange von Natur und Landschaft im Bebauungs-
planverfahren zu berücksichtigen, was anhand der vorliegenden Zusammenstellung der um-
weltrelevanten Informationen sowie einer Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft 
erfolgt.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanes sind die Folgen der Planung nicht nur für die Flächen in-
nerhalb des Geltungsbereiches zu untersuchen, sondern auch im angrenzenden Siedlungs- 
bzw. Landschaftsraum. In diesem Zusammenhang sind die Auswirkungen der Planung auf 
Schutzgebiete zu beachten, deren Verordnungen auf der Grundlage des Brandenburgischen 
Naturschutzausführungsgesetzes erlassen wurden (Natur- und Landschaftsschutzgebiete 
NSG / LSG sowie die Fauna-Flora-Habitat-Gebiete / europäische Vogelschutzgebiete).  
 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete werden durch Erlass einer Rechtsverordnung festge-
setzt. Dies geschieht in Brandenburg durch die oberste Naturschutzbehörde bzw. einen 
Landkreis oder eine kreisfreie Stadt, soweit diese eine Befugnis des Ministeriums erhalten 
haben. 
 
Die räumlichen Geltungsbereiche der 2. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil A und 
der 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" lie-
gen nicht in bzw. in der unmittelbaren Nähe eines Natura 2000-Schutzgebietes (Fauna-
Flora-Habitat-Gebiet, europäisches Vogelschutzgebiet), eines Natur- oder eines Land-
schaftsschutzgebietes. Folgende Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiete befinden sich in der 
näheren Umgebung: 
 
- in einer nördlichen Entfernung von ca. 2.400 m das FFH-Gebiet "Heimische Heide Ergän-

zung" (Natura 2000 Nr. DE 3443-301), 
 
- in einer nordöstlichen Entfernung von 1.750 m das FFH-Gebiet "Heimische Heide" (DE 

3444-304) und 
 
- in einer nordöstlichen Entfernung von 2.100 m das FFH-Gebiet "Bredower Forst" (DE 

3444-307. 
 
Immissionsschutzgesetzgebung 
 
Bezogen auf die auf das Bebauungsplangebiet einwirkenden Immissionen sind folgende 
Fachgesetze zu berücksichtigen: 
 
- BImSchG, Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-

nigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBl. I S. 2749) geändert 
worden ist 

 
- Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmverordnung 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist" 
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- Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 
26/1998 S. 503 

 
Baumschutzsatzung der Gemeinde Wustermark, Stand 2012 
 
Die Satzung zum Schutz von Bäumen in der Gemeinde Wustermark (Baumschutzsatzung) 
dient dem Schutz der Erhaltung des Baumbestandes in der Gemeinde Wustermark. Unter 
anderem sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 Zentimetern, gemessen 
in 1,30 Metern Höhe über dem Erdboden geschützt. Es ist verboten, geschützte Bäume zu 
beseitigen, zu beschädigen, in ihrem Aufbau wesentlich zu verändern oder durch andere 
Maßnahmen nachhaltig zu beeinträchtigen. Verboten sind auch alle Einwirkungen auf den 
Wurzelbereich von geschützten Bäumen, welche zur nachhaltigen Schädigung oder zum 
Absterben des Baumes führen können. Die Baumschutzsatzung beinhaltet Ausnahmen von 
ihrem Anwendungsbereich, so gilt sie u. a. nicht für bestimmte Gehölzarten. 
 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 
 
§ 38  Gewässerrandstreifen 
 
(1)  Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funk-

tionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserab-
flusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen. 

 
(2)  Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer 

landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewässerrandstreifen be-
misst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Bö-
schungsoberkante ab der Böschungsoberkante. 

 
(3)  Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit. Die zuständige Behör-

de kann für Gewässer oder Gewässerabschnitte  
 
 1.  Gewässerrandstreifen im Außenbereich aufheben, 
 2.  im Außenbereich die Breite des Gewässerrandstreifens abweichend von Satz 1 

festsetzen, 
 3.  innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Gewässerrandstreifen mit ei-

ner angemessenen Breite festsetzen. 
 
 Die Länder können von den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelungen erlassen. 
 
(4)  Eigentümer und Nutzungsberechtigte sollen Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre 

Funktionen nach Absatz 1 erhalten. Im Gewässerrandstreifen ist verboten:  
 
 1. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
 
 2. das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausgenommen die 

Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, sowie das Neuan-
pflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern, 

 
 3. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen die Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln, soweit durch Landesrecht nichts anderes 
bestimmt ist, und der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in und im Zusam-
menhang mit zugelassenen Anlagen, 
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 4. die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss be-
hindern können oder die fortgeschwemmt werden können. 

 
 Zulässig sind Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr notwendig sind. Satz 2 Nummer 1 

und 2 gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus sowie der Gewässer- und Dei-
chunterhaltung. 

 
(5)  Die zuständige Behörde kann von einem Verbot nach Absatz 4 Satz 2 eine widerrufli-

che Befreiung erteilen, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 
Maßnahme erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt. Die 
Befreiung kann aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit auch nachträglich mit Ne-
benbestimmungen versehen werden, insbesondere um zu gewährleisten, dass der 
Gewässerrandstreifen die in Absatz 1 genannten Funktionen erfüllt. 

 
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) 
 
Für das Änderungsverfahren, insbesondere zum Bebauungsplan W 7, Teil B "Güterver-
kehrszentrum Wustermark" ist die Beschreibung des § 54 Abs. 4 - Bewirtschaftung des 
Grundwassers - des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) beachtlich: 
 
(4)  Soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Be-

lange nicht entgegenstehen, ist Niederschlagswasser zu versickern. Die Gemeinden 
können im Einvernehmen mit der Wasserbehörde durch Satzung vorsehen, dass Nie-
derschlagswasser auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, versickert werden 
muss. Diese Verpflichtung kann auch als Festsetzung in einen Bebauungsplan aufge-
nommen werden; in diesem Fall richtet sich das Verfahren nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches, die Wasserbehörde ist zu beteiligen. Niederschlagswasser von dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen ist zu fassen oder unter den Voraussetzun-
gen nach Satz 1 oberflächig zu versickern. 

 
Niederschlagswassersatzung der Gemeinde Wustermark, Stand 2009 
 
Die Gemeinde Wustermark hat von der Ermächtigung, im Einvernehmen mit der Wasserbe-
hörde eine Satzung zu erlassen, die eine verpflichtende Versickerung des Niederschlags-
wasser auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, vorsieht, Gebrauch gemacht - Satzung 
der Gemeinde Wustermark über die Entsorgung von Niederschlagswasser und die Erhebung 
von Kostenersatz für den Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Niederschlags-
wasseranlage (Niederschlagswassersatzung). 
 
Danach hat der Eigentümer das auf seinem Grundstück anfallende unbelastete Nieder-
schlagswasser auf dem Grundstück, auf dem es anfällt, zu nutzen oder zu entsorgen. Die 
Entsorgung soll vorrangig durch Versickerung erfolgen. Bei der Entsorgung des Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstück ist die Versickerungsfähigkeit des Grundstücks auszu-
schöpfen, um so die Reinigungsfähigkeit der belebten und begrünten oberen Bodenschich-
ten vollständig auszunutzen (oberirdische Versickerung). 
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6.1.2 Fachplanungen 
 

Flächennutzungsplan 
 
Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Gemeinde Wustermark stellt 
- für die Änderungsinhalte des Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum 

Wustermark" eine Gewerbliche Baufläche / Gewerbegebiet und 
- für die Änderungsinhalte des Bebauungsplanes W 7, Teil A eine Fläche für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit der 
Zweckbestimmung "Sukzessionsfläche und sonstige Biotoppflege" 

dar.  
 
Landschaftsplan 
 
Gemäß § 9 BNatSchG sind die Inhalte der Landschaftsplanung die Darstellung und Begrün-
dung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der ihrer 
Verwirklichung dienenden Erfordernisse und Maßnahmen. Wenn den Inhalten der Land-
schaftsplanung nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies nach § 9 Abs. 5 BNatSchG 
zu begründen.  
 
Mit der 4. Änderung Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil B in Verbindungmit der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes W 7, Teil A "Güterverkehrszentrum Wustermark" wird den Inhalten der 
Landschaftsplanung im Wesentlichen Rechnung getragen. Der Teillandschaftsplan 1 des 
Amtes Wustermark für die Gemeinden Buchow-Karpzow, Elstal, Hoppenrade, Priort, Wernitz 
und Wustermark, 1997, stellt für das Plangebiet zum größten Teil eine gewerbliche Fläche 
dar. Im nördlichen Plangebietsteil ist eine Fläche für Ersatzmaßnahmen verschiedener Bau-
vorhaben mit der Zweckbestimmung "Sicherung und extensive Pflege von Feuchtstandorten" 
dargestellt. 
 

 
 
Abb. 0x unmaßstäblicher Ausschnitt aus dem Teillandschaftsplan 1 des Amtes Wustermark, 1997 
 
 

Räumlicher Geltungsbereich der 
2. Änderung des B-Planes W 7-A und 
der 4. Änderung des B-Planes W7-B 
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6.2 Allgemeine Vorprüfung gemäß § 3c Satz 1 UVPG 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung der Bebauungsplanes W 7, Teil A und der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B überschreitet mit der festzusetzenden zulässige 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung von ca. 37.777 m² die 
gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB bestimmte Beschränkung der Größe der festgesetzten 
Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 Quadratmetern. 
 
Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB darf der (Änderungs-)Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von 
insgesamt  
 
2.  20.000 Quadratmetern bis weniger als 70.000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer 

überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des Baugesetzbuches 
genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der 
Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls). 

 
Darüber hinaus sollen die bestehenden, neu zu formulierenden Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung (Industriegebiet - GI, siehe textliche Festsetzung TF 2) nur Vorhaben zu-
lassen, die nach einer Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG 8 nicht eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) begründen. 
 
TF 2 Im Industriegebiet sind die in der Anlage 1 (Liste "UVP-pflichtige Vorhaben") des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) aufgeführten Vorhaben 
nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Vorhaben der Ziffern 18.5.2 9 und 18.7.2 
10, insoweit die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG 
nicht eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) begründet. 

                                                           
8  § 3c UVPG - UVP-Pflicht im Einzelfall  
 Sofern in der Anlage 1 für ein Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist, ist eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Be-
hörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 aufgeführten Kriterien 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 zu berücksichtigen wären.  

 
 Sofern für ein Vorhaben mit geringer Größe oder Leistung eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 

vorgesehen ist, gilt Gleiches, …  
 
 Bei den Vorprüfungen ist zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom Träger des Vor-

habens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen wer-
den. Bei der allgemeinen Vorprüfung ist auch zu berücksichtigen, inwieweit Prüfwerte für Größe oder Leis-
tung, die die Vorprüfung eröffnen, überschritten werden. Für das erstmalige Erreichen oder Überschreiten 
und jedes weitere Überschreiten der Prüfwerte für Größe oder Leistung gilt § 3b Abs. 2 Satz 1 und 2 und 
Abs. 3 entsprechend. Die Durchführung und das Ergebnis der Vorprüfung sind zu dokumentieren. 

 
9  Bau einer Industriezone für Industrieanlagen, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des 

Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 
Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von insgesamt 
20.000 m² bis weniger als 100.000 m², 

 Spalte 2: A = allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls: siehe § 3c Satz 1 
 
10  Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche Anlagen, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne 

des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grundfläche im Sin-
ne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von ins-
gesamt 20.000 m² bis weniger als 100.000 m², 

 Spalte 2: A = allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls: siehe § 3c Satz 1 
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Da der Bebauungsplan eine Angebotsplanung ist, kann die planungsrechtliche Zulässigkeit 
von Vorhaben erst im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren abgeschlossen wer-
den. Somit kann sich die nach § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB vorzunehmende Vorprüfung des 
Einzelfalls nur auf die allgemeine Nutzungsbestimmung des Bebauungsplanes beschränken. 
 
Danach sollen im Industriegebiet (GI) von den allgemein zulässigen Gewerbebetrieben aller 
Art, Lagerhäusern, Lagerplätzen und öffentlichen Betrieben ausschließlich Betriebe des 
Fracht- und Transportwesens zulässig sein. Dazu gehören insbesondere logistische Dienst-
leister wie Speditionen, Frachtführer, Spezialdienstleister, ferner Logistikeinrichtungen von 
Industrie und Handel wie Werks- oder Distributionslager und Großhandelsbetriebe, die der 
Beschaffung und dem Umsatz von Gütern an Wiederverkäufer, gewerbliche Verwender oder 
Großverbraucher dienen.  
 
Die Vorprüfung des Einzelfalls (VP) erfolgt anhand der in der Anlage 2 zu § 13a Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2 BauGB angeführten Kriterien. 
 
VP 1 Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf 
 
VP 1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne des § 14b 

Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt; 
 
 Es werden im Bebauungsplan W 7, Teil B Festsetzungen getroffen, die die Art 

der baulichen Nutzung dahingehend bestimmen, dass ein Rahmen im Sinne des 
§ 14b Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 11 
gesetzt wird. Durch die Änderung des Bebauungsplanes sind diesbezüglich kei-
ne negativen Auswirkungen zu erwarten. 

 
VP 1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Programme be-

einflusst; 
 
 Durch die Änderungen der Bebauungspläne W 7, Teil A und B werden andere 

Pläne und Programme nicht beeinflusst. Ein enger sachlicher, räumlicher und 
zeitlicher Zusammenhang mit der Aufstellung anderer Bebauungspläne besteht 
nicht. 

 
VP 1.3 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umweltbezoge-

ner, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im 
Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung; 

 
 Durch die Änderungen der Bebauungspläne W 7, Teil A und B werden umwelt-

bezogene, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen sowie die Förde-
rung der nachhaltigen Entwicklung nicht negativ beeinflusst. 

 
VP 1.4 die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen, einschließlich 

gesundheitsbezogener Probleme; 
 
 Durch die Änderungen der Bebauungspläne W 7, Teil A und B werden umwelt-

bezogene, einschließlich gesundheitsbezogener Probleme nicht beeinflusst. 
 
                                                           
11  § 14 b UVPG - SUP-Pflicht in bestimmten Plan- oder Programmbereichen und im Einzelfall 
 Pläne und Programme setzen einen Rahmen für die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben, 

wenn sie Festlegungen mit Bedeutung für spätere Zulassungsentscheidungen, insbesondere zum Bedarf, 
zur Größe, zum Standort, zur Beschaffenheit, zu Betriebsbedingungen von Vorhaben oder zur Inanspruch-
nahme von Ressourcen, enthalten. 
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VP 1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationaler und 
europäischer Umweltvorschriften. 

 
 Durch die Änderungen der Bebauungspläne W 7, Teil A und B werden umwelt-

bezogene, einschließlich gesundheitsbezogener Probleme nicht beeinflusst. 
 
VP 2 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffe-

nen Gebiete, insbesondere in Bezug auf 
 
VP 2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswir-

kungen; 
 
 Durch die Änderungen der Bebauungspläne W 7, Teil A und B werden die Wahr-

scheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen gegen-
über bestehendem Bauplanungsrecht nicht beeinflusst. 

 
VP 2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen; 
 
 Die Werte der zulässigen, festgesetzten Grundflächen gemäß § 19 Absatz 2 der 

Baunutzungsverordnung, die gemäß § 13 a Abs. 1 Satz 2 BauGB bestimmte Be-
schränkung der Größe der festgesetzten Grundfläche von insgesamt weniger als 
20.000 m², werden zwar mit der Festsetzung von ca. 37.777 m² überschritten, 
gegenüber bestehendem Bauplanungsrecht wird jedoch keine Erhöhung des 
Maßes der baulichen Nutzung durch die Änderung des Bebauungsplanes vorge-
nommen, so dass die kumulativen Auswirkungen nicht beeinflusst werden. 
Grenzüberschreitenden Auswirkungen entstehen nicht. 

 
VP 2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

(zum Beispiel bei Unfällen); 
 
 Durch die Änderungen der Bebauungspläne W 7, Teil A und B werden die Risi-

ken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit (zum Beispiel 
bei Unfällen) im Vergleich zum bestehenden Bauplanungsrecht nicht beeinflusst. 

 
VP 2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen; 
 
 Durch die Änderungen der Bebauungspläne W 7, Teil A und B wird der Umfang 

und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen im Vergleich zum bestehen-
den Bauplanungsrecht nicht beeinflusst. 

 
VP 2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets 

auf Grund der besonderen natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der 
Intensität der Bodennutzung des Gebiets jeweils unter Berücksichtigung 
der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten; 

 
 Durch die Änderungen der Bebauungspläne W 7, Teil A und B werden Auswir-

kungen auf die o.g. Belange im Vergleich zum bestehenden Bauplanungsrecht 
nicht beeinflusst. 
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VP 2.6 folgende Gebiete: 
 
VP 2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutz-

gesetzes, 
 
 nicht betroffen 
 
VP 2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 

nicht bereits von Nummer 2.6.1 erfasst, 
 
 nicht betroffen 
 
VP 2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht 

bereits von Nummer 2.6.1 erfasst, 
 
 nicht betroffen 
 
VP 2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 

26 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
 
 nicht betroffen 
 
VP 2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgeset-

zes, 
 
 nicht betroffen,  
 
VP 2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquel-

lenschutzgebiete gemäß § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie 
Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

 
 nicht betroffen 
 
VP 2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 

Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind, 
 
VP 2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sin-

ne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes, 
 
 nicht betroffen 
 
VP 2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensem-

bles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimm-
ten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften 
eingestuft worden sind. 

 
 nicht betroffen 
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6.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Bei der gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) zu erfolgenden Beschrei-
bung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter ist 
im vorliegenden Fall zwischen derzeitiger Realität und dem planungsrechtlich zulässigen Zu-
stand von Natur und Landschaft zu unterscheiden. 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil B in Verbindung mit der 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes W 7, Teil A wird im Verhältnis zu den bisherigen Festset-
zungen zu keiner oder nur unerheblichen Veränderung der Bewertung der Schutzgüter 
führen.  
 
Aufgrund der für diesen Bebauungsplan gewählten Aufstellung im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a Abs. 2 des Baugesetzbuches - gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung 
des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung findet daher im vorliegenden Änderungsverfah-
ren nach § 13a BauGB keine Anwendung und im Bebauungsplan werden somit keine neuen 
Kompensationsmaßnahmen festgesetzt, insofern sie überhaupt erforderlich wären. Dennoch 
ist in der Begründung des Bebauungsplanes darzulegen, ob und in welcher Form Umwelt-
auswirkungen durch die Änderung des Bebauungsplanes zu erwarten sind bzw. in welcher 
Weise Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umwelt-
auswirkungen der Schutzgüter Mensch, Pflanzen / Tiere, Boden, Klima / Luft, Landschaft 
und Kultur- / sonstige Sachgüter getroffen werden. 
 
 
6.3.1 Schutzgut Mensch 
 
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung Auswirkungen auf 
das Wohnumfeld (Erholungsfunktionen, Lärm und Landschaftsbild) von Bedeutung. 
 
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungsplanes W 7, 
Teil A und der 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B befinden sich keine öffentli-
chen oder privaten Erholungsflächen. Der landschaftliche Reiz für die Erholungsnutzung des 
östlich an den Planänderungsbereich angrenzenden Naturraumes ist durch dessen abge-
schiedene, vollständig von gewerblichen Nutzungen umschlossenen Lage im Hinblick auf 
das Erleben der Landschaft als auch aufgrund erheblicher Lärmbeeinträchtigungen äußerst 
eingeschränkt. Die Bedeutung dieses Naturraumes liegt eher im Natur- und Landschafts-
schutz. Die Vorbelastungen des Planungsgebietes bezüglich Freizeit- und Erholungsnutzun-
gen sind somit als hoch zu beurteilen. 
 
Im Zuge der 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7 , Teil B "Güterverkehrszentrum Wus-
termark" hat die Gemeinde bei der AKUSTIKBÜRODAHMS GmbH aus Potsdam eine schall-
technischen Zusatzbetrachtung beauftragt. Mit diesem Fachgutachten ist aufgrund der Ver-
änderung der Baugebietsflächen- und der Straßenverkehrsflächengröße ein neues Emissi-
onskontingent LEK,i, ermittelt worden. Die Veränderung wird hervorgerufen durch  
-  den Wegfall der Planstraße E, 
- die Anpassung der Verkehrsfläche "Nürnberger Straße" und 
- die Anpassung der Entwässerungsgräben östlich des Plangebietes. 
 
Demzufolge ist die nun ausschließlich die als Industriegebiet (GI) festzusetzende Bauge-
bietsfläche zu betrachten, die sich aus der Summe der betreffenden Gewerbegebiete (GE), 
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der betreffenden Industriegebiete (GI) und der (bisherigen) Straße ergibt. Die Fachgutachte-
rin kommt zu nachfolgendem dargelegten Ergebnis: 12 
 
Da diese Änderung keine geringeren Abstände zu schützenwerten Bebauungen bedingt, er-
übrigen sich neue Schallausbreitungsberechnungen bis hin zu den Immissionsorten. Eine 
Flächenbilanzierung (vorher/nachher) ist als Berechnungsgrundlage ausreichend. Es besteht 
keine Notwendigkeit ein Berechnungsmodell neu anzulegen oder das bereits vorhandene 
anzupassen. Ebenso wird bei den folgenden Berechnungen davon ausgegangen, dass die 
Aufgabenstellung keine Anwendung der DIN 45691 "Geräuschkontingentierung" (Ausgabe 
Dezember 2006) erfordert, da hierdurch die Kompatibilität der Ergebnisse mit den übrigen 
Teilen des B-Plans nicht mehr gegeben ist. 
 
Wie bereits angedeutet, ist die Flächenbilanzierung (vorher/nachher) als Berechnungsgrund-
lage wesentlich, welche anhand der nachfolgenden Abbildung zunächst grafisch dargestellt 
werden soll. 
 

 
 
Anhand der Tabelle 1 lassen sich den oben bezeichneten Flächen die jeweiligen Größen und 
Emissionskontingente LEK,i bzw. Flächenbezogenen Schallleistungspegel (L’’WA) zuordnen. 
 

 
                                                           
12  AKUSTIKBÜRODAHMS GmbH, Zusatzbetrachtungen zum schalltechnischen Gutachten Lärmkontingentie-

rung für das Bebauungsplangebiet Nr. W 7, Teil B des GVZ Berlin West Wustermark - 4. Änderung vom 
11.11.2016 
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Die Bezeichnungen der Teilflächen B15 a bis B15 c wurden älteren Aufzeichnungen ent-
nommen und deswegen mit dem Zusatz "alt" versehen. Dem Verständnis der weiteren Ver-
fahrensweise dienen die nachfolgenden allgemeinen Ausführungen. 
 
Die Stärke der Schallemissionen einer (Teil-)Fläche oder eines Betriebes wird im Allgemei-
nen Gutachten durch eine der beiden folgenden akustischen Kenngrößen angegeben: 
- Schallleistungspegel LW in dB(A) 
- Emissionskontingent LEK,i in dB(A) 
(entspricht etwa dem Flächenbezogenen Schallleistungspegel L’’w in dB(A)) 
 
Der Schallleistungspegel (LW) repräsentiert die von einer Quelle, einem Betrieb oder einer 
Fläche insgesamt abgestrahlte Schallleistung, während das Emissionskontingent LEK,i den 
Pegel des auf einen Quadratmeter Grundfläche bezogenen Anteils der gesamten Schallleis-
tung der Fläche anzeigt. Es besteht folgender mathematischer Zusammenhang (Gleichung 
Schallleistungspegel und Emissionskontingent LEK,i): 
 

 
 
mit  LW  Schallleistungspegel in dB(A) 
 LEK,i  Emissionskontingent in dB(A) 
 S  Fläche des Objekts / des Betriebes / der Teilfläche in m² 
 S0  Bezugsfläche von 1 m² 
 
Ausgehend von den Flächengrößen und deren Emissionskontingenten LEK,i wurden die 
Schallleistungspegel (LW) der Flächen B15 a "alt" bis c berechnet. Werden die Schallleis-
tungspegel der Zeilen 4 bis 6 energetisch addiert (oder die vorgenannte Formel auf die Ge-
samtfläche von 37.613 m² angewendet), ergibt sich für die Fläche(n) B15 a+b+c "alt" ein Ge-
samt-Schallleistungspegel von LW = 115,8 dB(A). 
 
Aufgrund der bisherigen Betrachtungen (die sich im Weiteren relativieren werden) ist davon 
auszugehen, dass dieser Gesamt-Schallleistungspegel als Konstante anzusehen ist und 
identisch gesetzt werden muss mit dem Schallleistungspegel, welcher nach der beabsichtig-
ten Zusammenlegung der 3 einzelnen Flächen für die neue Einzelfläche B15 a+b+c "neu" 
gelten muss. 
 
Diese neue Fläche ist jedoch - z. Bsp. durch die Straße, welche kein Kontingent besaß und 
deshalb in der Tabelle nicht aufgelistet ist -, größer als die Summe der Einzelflächen. Wird 
nun die obige Gleichung umgestellt und aus dem Gesamt-Schallleistungspegel von LW = 
115,8 dB(A) und der Fläche von 49.479 m² das Emissionskontingent berechnet, so ergibt 
sich ein Wert von LEK,i ≈ 69 dB(A) für die Fläche B15 a+b+c "neu". Dieser Wert ist jedoch als 
vorläufig zu bezeichnen. 
 
Wird nämlich von neueren Berechnungen und Arbeitsgrundlagen ausgegangen die nach der 
ursprünglichen Bebauungsplanung (bzw. der letzten rechtsgültigen Änderung) erstellt wur-
den, so ergibt sich eine etwas andere Datengrundlage. Dies ist ausführlich in den beiden fol-
genden schalltechnischen Gutachten dokumentiert. 
 
- [Lit. 1] Lärmkontingentierung und Verkehrslärmmessungen für das GVZ Berlin West 

Wustermark mit Aktenzeichen 06-073-LK-Ke des Akustik-Ingenieurbüro Dahms vom 
16.08.2006. 

 



GEMEINDE WUSTERMARK BEGRÜNDUNG / ENTWURF 
BEBAUUNGSPLAN W 7, TEIL A "GVZ WUSTERMARK" - 2. ÄNDERUNG JANUAR 2017 
BEBAUUNGSPLAN W 7, TEIL B "GVZ WUSTERMARK" - 4 .ÄNDERUNG    

 
 

26 
 
 

- [Lit. 2] 2. Zusatzbetrachtungen zum schalltechnischen Gutachten Lärmkontingentie-
rung und Verkehrslärmmessungen für das GVZ Berlin West Wustermark mit Aktenzei-
chen 07-076-001-LK-Ke des Akustik-Ingenieurbüro Dahms vom 13.06.2007 13 

  
In den beiden vorgenannten Gutachten wurde jedoch schon perspektivisch eine Zusammen-
legung der Flächen B15 a bis c untersucht und die hieraus resultierende Gesamtfläche mit 
B15 bezeichnet. Aus [Lit. 2] lässt sich für die Fläche B15 eine Größe von 46.765 m² ablesen. 
Wird nun analog zu den Vorbetrachtungen eine erneute Flächenbilanz (vorher/nachher) er-
stellt, ergeben sich folgende Werte: 
 

 
 
Wie aus der Flächenbilanz ersichtlich wird, ist die Änderung der Fläche so gering, dass das 
Emissionskontingent LEK,i im Wesentlichen (d.h., bei den Stellen "vor dem Komma") unver-
ändert ist und einen einheitlichen Wert (vorher/nachher) vom Emissionskontingent LEK,i = 70 
dB(A) aufweist. 
 
Die vom Fachgutachter aufgrund der aktuelleren Datenlage abschließend festgestellten 
Emissionskontingente LEK,Tag = 70 dB(A) und LEK,Nacht = 55 dB(A) werden als Textliche Fest-
setzungen in den B-Plan aufgenommen. 
 
Bewertung der Erholungsfunktion 
 
Die Bedeutung des Planungsgebietes als Erholungsfläche ist aufgrund der hohen Vorbelas-
tungen als gering einzuschätzen. 
 
Bewertung der Lärmsituation, Luftschadstoffe, Abfallstoffe 
 
Die im Industriegebiet (GI) zulässigen, ausschließlich dem Fracht- und Transportwesens an-
gehörigen Betriebe, die Abfälle nach dem Abfallgesetz zur Verwertung lagern, behandeln 
oder befördern) unterliegen den gesetzlichen Regelungen des Immissionsschutzes sowie 
des Abfall- und Bodenschutzes. 
 
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A und die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" mit der Zusam-
menfassung bestehender Baugebiete sowie der Neustrukturierung der Straßenver-
kehrs- und Grünflächen und der Flächen zur Regelung des Wasserabflusse sind vo-
raussichtlich keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch zu erwarten. 

                                                           
13  Die 2. Zusatzbetrachtungen enthalten - abgesehen von den nun überflüssigen Angaben für die Flächen E1, 

E2 und E3 - die derzeit aktuellsten Emissions- und Immissionskontingente für alle anderen Flächen des 
GVZ. Zukünftig gilt es gegebenenfalls die "5. Zusatzbetrachtungen Lärmkontingentierung für das Bebau-
ungsplangebiet Nr. W 7, Teil E des GVZ Berlin West Wustermark - 6. Änderung" zu beachten. 
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6.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile 
des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schüt-
zen. Ihre Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, 
zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil A und der 
4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" liegt im 
Zentrum der großflächig als Gewerbe- und Industrieflächen festgesetzten Gebietes östlich 
des Havelkanals. Die Flächen der Bebauungsplanänderung befinden sich südöstlich der be-
stehenden Straßenverkehrsanlage "Nürnberger Straße". 
  
Der Geltungsbereich umfasst  
 
- die Nürnberger Straße, die einen Abzweig der Rostocker Straße darstellt und als Ver-

kehrsfläche / Sackgasse ausgebildet ist. Die nördliche Straßenbegrenzung markiert die 
nördliche Grenze des Geltungsbereiches. 

 
- einen ganzjährig wasserführenden Grabenlauf inklusive Randstreifen, der die westliche 

Geltungsbereichsgrenze darstellt. Westlich des Graben - bereits außerhalb des Gel-
tungsbereiches - grenzt ein schmaler waldartiger Streifen an, der sich bis zur Rostocker 
Straße erstreckt und sich nördlich der Nürnberger Straße nach Norden und Osten zu ei-
nem Grünzug aufweitet. Dieser Grünzug umfasst auch das östlich vom räumlichen Gel-
tungsbereich der Änderungsplanung befindliche Regenrückhaltebecken (Angelgewäs-
ser) sowie dessen umlaufende Fußwege. 

 
- und eine am östlichen Plangebietsbereich gelegene Grünfläche, die sich nach Osten hin 

außerhalb des Geltungsbereiches aufweitet und das dort gelegene Angelgewässer um-
fasst. Im Südosten schließt ein Gewerbegrundstück an, im Süden außerhalb des räumli-
chen Geltungsbereiches die Magdeburger Straße. 

 
Bei der zentralen Fläche der Plangebietsänderung handelt es sich um eine großflächige ar-
tenarme, ruderale Wiesen- bzw. Krautflur (Biotoptyp 051132), in der einzelne Hochstauden 
aufwachsen. Die Einebnung der Fläche scheint noch nicht lange her zu sein, da sich noch 
keine Gehölze bzw. Jungwuchs auf der Fläche eingefunden haben.  
 
Im Westen begrenzt der stark eingeschnittene, dauerhaft wasserführende Grabenlauf (Bio-
toptyp 0113331) mit seinen durch regelmäßige Pflege geprägten Böschungsbereichen das 
Plangebiet. Der Grabenlauf unterquert die Magdeburger Straße im Süden sowie die Nürn-
berger Straße im Norden (Brücke) und setzt sich im Gelände weiter fort. Die westlich an-
grenzenden waldartigen Gehölzbestände sowie die sich aufweitenden Grünflächen im Nor-
den, die sich bis zum Angelgewässer ziehen, sind mit dem Grabenlauf verbunden und ma-
chen ihn zu einem wertvollen Element der Biotopvernetzung. 
 
Im Osten umfasst der räumliche Geltungsbereich der Planänderung den kurzen Abschnitt ei-
nes weiteren Grabenlaufes. Dieser Grabenlauf (Biotoptyp 0113311) liegt tief eingeschnitten 
und wird von steilen, mit Grasfluren und Hochstauden bewachsenen Böschungen umgeben. 
Er stellt einen Abzweig des an das Regenrückhaltebecken (Angelgewässer) angebundenen 
Grabenlaufes dar, der im Südosten zwischen Gewerbefläche und Grünzug verläuft. Der 
nördliche, im Geltungsbereich gelegen Grabenabschnitt dient vermutlich der Drainage der 
westlich angrenzenden, späteren Baufläche des Planungsgebietes. Das Plangebiet berührt 
kein Naturschutz- und kein Landschaftsschutzgebiet. 
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Bewertung 
 
Die vorhandenen Vegetationsflächen sind im Plangebiet bereits heute als Baugebietsflächen 
bzw. Verkehrsflächen festgesetzt. Der Vergleich der Flächenfestsetzungen der rechtsver-
bindlichen Bebauungspläne W 7, Teil A und Teil B mit den Flächenfestsetzungen der vorlie-
genden Planänderung kommt zu dem Ergebnis, dass die versiegelten Flächen in der Summe 
verringert und dafür unversiegelte Flächen erhalten bleiben. Mit der Festsetzung von Grün- 
und Schutzflächen im Bereich des westlichen sowie östlichen Grabenlaufes werden diese - 
entgegen den Festsetzungen im bestehenden Bauplanungsrecht - erstmals als gliedernde 
Elemente innerhalb bzw. im Randbereich der Baugebietsflächen dargestellt.  
 
Der Verlauf der Gräben inkusive ihrer Randstreifen dient nicht nur der geordneten Entwässe-
rung des Gebietes sondern stellt auch wichtige Elemente der übergeordneten Biotopvernet-
zung dar. Mit der Ausweisung im Bebauungsplan wird diese Funktion besser berücksichtigt, 
als das im bestehenden Baurecht der Fall war, so dass bezogen auf die Belange des Biotop- 
und Artenschutzes durch die Festsetzungen der Bebauungsplanänderung eine Verbesse-
rung erzielt wird. Die Lage der Nürnberger Straße im Norden des Geltungsbereiches umfasst 
dagegen Flächen, die im geltenden Bauplanungsrecht als Grünflächen bestimmt sind. Auch 
diese Flächen sind im Randbereich des gliedernden Grünzuges gelegen, der die Gräben mit 
dem Regenrückhaltebecken (Angelgewässer) und den umgebenden Gebüschstrukturen um-
fasst. Die Flächengröße der festgesetzten Grünflächen ist jedoch nach der Änderung größer, 
als die Festsetzungen der rechtsverbindlichen Bebauungspläne. Die biotopvernetzende Be-
deutung der Grabenrandstreifen ist höher zu bewerten, als die der Flächen an der nördlichen 
räumlichen Geltungsbereichsgrenze.  
 
In der Summe ergibt sich ein Gewinn an Grün- und Schutzflächen von ca. 1.300 m². Diese 
Flächen weisen darüber hinaus eine hohe Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz auf, 
so dass durch die Änderung der Bebauungspläne von einer Aufwertung bezogen auf dieses 
Schutzgut auszugehen ist. 
 
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A und die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" mit der Zusam-
menfassung bestehender Baugebiete sowie der Neustrukturierung der Straßenver-
kehrs- und Grünflächen und der Flächen für den zur Regelung des Wasserabflusse 
sind voraussichtlich keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten. 
 
 
6.3.3 Schutzgut Boden 
 
Den geologischen Karten des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) 14 
ist für das Plangebiet der Bebauungsplanänderungen zu entnehmen: 
 
Östlicher Plangebietsteil 
 
-  Erdniedermoore überwiegend aus Torf und verbreitet aus Torf über Flusssand; gering 

verbreitet Normniedermoore aus Torf; gering verbreitet Anmoorgleye aus Flusssand 
- vorherrschend hoher Grundwasserstand 
- Böden aus organogenen Sedimenten 
- Böden aus mächtigem Torf mit geringmächtigem Torf 
- Landwirtschaftliches Ertragspotenzial: Bodenzahlen vorherrschend 30 - 50 
 

                                                           
14  Quelle: http://www.geo.brandenburg.de/lbgr/bergbau  



GEMEINDE WUSTERMARK BEGRÜNDUNG / ENTWURF 
BEBAUUNGSPLAN W 7, TEIL A "GVZ WUSTERMARK" - 2. ÄNDERUNG JANUAR 2017 
BEBAUUNGSPLAN W 7, TEIL B "GVZ WUSTERMARK" - 4 .ÄNDERUNG  

 
 

   29 
 
 

Westlicher Plangebietsteil 
 
- vorherrschend Humusgleye und gering verbreitet Anmoorgleye aus Flusssand; selten 

Erdniedermoore aus Torf über Flusssand 
- vorherrschend hoher Grundwasserstand 
- Böden aus Fluss- und Seesedimenten einschließlich Urstromtalsedimenten 
- Böden aus Sand mit Torf in holozänen Tälern 
- Landwirtschaftliches Ertragspotenzial: Bodenzahlen vorherrschend 30 - 50 
 
Die Nürnberger Straße wurde bereits hergestellt. Mit der Neuordnung der Bau- und Ver-
kehrsflächen wird sich insbesondere die ausgewiesenen Straßenverkehrsfläche im Verhält-
nis zum geltenden Baurecht stark verringern (siehe Tabelle: ca. -1.900 m² Verkehrsflächen 
und ca. -270 m² Wegeflächen). Zwar entsteht durch den neuen Zuschnitt der Bauflächen ei-
ne Vergrößerung der Bauflächen um ca. 870 m². In der Summe werden aber ca. 1.300 m² 
mehr Grünflächen ausgewiesen, die als Grabenrandbereiche und Schutzgrün aus den Bau-
flächen ausgenommen und als unversiegelte Flächen gesichert werden. 
 
Bebauungsplan W 7, Teil A + B Bestand nach Änderung Differenz Veränderungen

Räumlicher Geltungsbereich: 
B-Plan W 7 Teil A, 2. Änderung und
B-Plan W 7, Teil B, 4. Änderung 55.832,60 m² 55.832,60 m²

Gewerbe- / Industriegebiet (GE / GE) 46.354,40 m² 47.221,80 m² 867,40 m² Summe
Bau- und

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 5.624,00 m² 3.721,60 m² -1.902,40 m² Verkehrsfläche

Weg 268,80 m² 0,00 m² -268,80 m² -1.303,80 m²
>>> Verringerung

Grünflächen 2.575,90 m² 3.776,40 m² 1.200,50 m² der Versiegleung

Grabenrandbereich + Schutzgrün
Fläche westlich 1.103,80 m²
Fläche nordwestlich 894,50 m²
Fläche nordöstlich / Maßnahmenfläche 913,70 m² Summe
Fläche südwestlich 864,40 m² Grün- und

Wasserfläche
Flächen zur Regelung Wasserabfluss 1.009,50 m² 1.112,80 m² 103,30 m² 1.303,80 m²
Graben westlich 0,00 m² 470,90 m² >>> Vergrößerung
Graben östlich 521,30 m² 641,90 m² der unversiegelten
Graben nördlich 488,20 m² 0,00 m² Fläche

Kontrollsummen 55.832,60 m² 55.832,60 m² 0,00 m² 0,00 m²  
 
Bewertung 
 
Mit Grund und Boden soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden. Der 
Flächenanteil, auf dem erstmals eine Neuversiegelung zulässig wird, ist in der Bebauungs-
planänderung geringer, als die Fläche, die langfristig vor Versiegelung und Überbauung ge-
schützt wird. 
 
Die durch die rechtsverbindlichen Bebauungspläne W 7, Teil A und B zulässigerweise zu 
versiegelnden Flächen werden mit erheblichen und nachhaltigen Eingriffen in Natur und 
Landschaft beeinträchtigt. Der Abwägungsprozess des bisherigen Bebauungsplanverfahrens 
W 7, Teil B hat die Eingriffe in das Schutzgut Boden jedoch umfangreich behandelt und mit 
den bestimmten Kompensationsmaßnahmen abschließend festgesetzt. Durch die Änderung 
beider Bebauungspläne wird die Neuversiegelung in der Summe geringer. 
 
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A und die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" mit der Zusam-
menfassung bestehender Baugebiete sowie der Neustrukturierung der Straßenver-
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kehrs- und Grünflächen und der Flächen für den zur Regelung des Wasserabflusse 
sind voraussichtlich keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Boden zu erwarten. 
 
 
6.3.4 Schutzgut Wasser 
 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne von § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden 
Generationen ohne Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. 
Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unter-
scheiden. Das Plangebiet liegt nicht im Bereich einer Trinkwasserschutzzone. 
 
Wasserwirtschaftliche Anlagen, Belange des Hochwasserschutzes und von Überschwem-
mungsgebieten werden nicht berührt. Nach den Vorgaben der Hochwasserrisikomanage-
mentrichtlinie (HWRM-RL) wurden bis Ende 2013 für alle Gewässer- und Gewässerabschnit-
te, die bei der vorläufigen Bewertung als hochwassergefährdet eingestuft wurden, Gefahren- 
und Risikogebiete ermittelt und in Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 
(HWGK und HWRK) dargestellt. Die Ermittlung der Flächen erfolgte im Land Brandenburg 
durch GIS-technische Ausspiegelung von Wasserständen bzw. durch hydronumerische Be-
rechnungen (Modellierung). Die Ergebnisse dieser Bearbeitung werden im Internet als PDF-
Karten zur Verfügung gestellt: http://www.mugv.brandenburg.de/info/hwrm/karten Die erar-
beiteten Geodaten, benannt als "Hochwasser-Überflutungsflächen in Brandenburg" sind un-
ter: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.310481.de verfügbar. 
 
Natürliche Oberflächengewässer kommen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A und die 4. Änderung des Bebauungspla-
nes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" nicht vor. 
 
Bewertung 
 
Wie für das Schutzgut Boden, gilt auch für das Schutzgut Wasser die durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes vorbereitete Neuversiegelung als Beeinträchtigung des Schutzgu-
tes. Die Gemeinde Wustermark hat eine Satzung zu erlassen, die eine verpflichtende Versi-
ckerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, vorsieht 
(Niederschlagswassersatzung der Gemeinde Wustermark, Stand 2009). 
 
Danach hat der Eigentümer das auf seinem Grundstück anfallende unbelastete Nieder-
schlagswasser auf dem Grundstück, auf dem es anfällt, zu nutzen oder zu entsorgen. Die 
Entsorgung soll vorrangig durch Versickerung erfolgen. Bei der Entsorgung des Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstück ist die Versickerungsfähigkeit des Grundstücks auszu-
schöpfen, um so die Reinigungsfähigkeit der belebten und begrünten oberen Bodenschich-
ten vollständig auszunutzen (oberirdische Versickerung). Wenn nachweislich das Nieder-
schlagswasser auf dem Grundstück nicht versickert werden kann, kann die Einleitung in die 
vorhandenen Gräben bei der Gemeinde auf der Grundlage der Niederschlagswassersatzung 
beantragt werden. 
 
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A und die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" mit der Zusam-
menfassung bestehender Baugebiete sowie der Neustrukturierung der Straßenver-
kehrs- und Grünflächen und der Flächen für den zur Regelung des Wasserabflusse 
sind voraussichtlich keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser zu erwarten. 
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6.3.5 Schutzgut Klima / Luft 
 
Großräumig betrachtet liegt die Gemarkung Wustermark im Bereich des "Ostdeutschen Bin-
nenklimas". Die Hauptwindrichtung ist West bis Südwest. Die durchschnittliche Jahrestempe-
ratur beträgt ca. 8,5 Grad C. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt bei ca. 550 mm 
pro Jahr. 
 
Mit der Änderung der Struktur bzw. Anordnung der Bau- und Verkehrsflächen ergeben sich 
keine Veränderungen, die auf die lufthygienische oder klimatische Funktion des Gebietes 
Auswirkungen haben können. Die Änderungen der Bebauungspläne W 7, Teil A und B füh-
ren zwar zu einer geringfügigen Verringerung der Neuversiegelung und somit zum Erhalt und 
Entwicklung von unversiegelten Vegetationsflächen. Mit insgesamt ca. 1.300 m² ist dieser 
Flächenanteil jedoch bezogen auf das Schutzgut Klima eher gering. Dennoch wird das Ziel 
der Minimierung der Flächenversiegelung verfolgt und eine kleine Verbesserung im Verhält-
nis zum bestehenden Baurecht erreicht. 
 
Bewertung 
 
Die durch die rechtsverbindlichen Bebauungspläne W 7, Teil A und B zulässigerweise zu 
versiegelnden Flächen werden bezogen auf das Schutzgut Klima / Luft mit erheblichen und 
nachhaltigen Eingriffen beeinträchtigt. Der Abwägungsprozess des bisherigen Bebauungs-
planverfahrens W 7, Teil A und B hat diese Eingriffe jedoch umfangreich bereits behandelt 
und mit den bestimmten Kompensationsmaßnahmen abschließend festgesetzt. Durch die 
Änderung der Bebauungspläne wird die Neuversiegelung in der Summe geringer. 
 
Bezogen auf das Schutzgut Klima / Luft sind für die Umgebung des Plangebietes keine 
Änderungen der klimatischen Situation zu erwarten. Auch bezogen auf das Lokalklima 
im räumlichen Geltungsbereich sind durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
W 7, Teil A und die 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszent-
rum Wustermark" mit der Zusammenfassung bestehender Baugebiete sowie der Neu-
strukturierung der Straßenverkehrs- und Grünflächen und der Flächen für den zur Re-
gelung des Wasserabflusse voraussichtlich keine zusätzlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten. 
 
 
6.3.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 
 
Bestimmend für das Landschaftsbild im Umfeld des Planungsgebietes war ursprünglich sei-
ne Lage innerhalb des Niederungsgebietes der Wublitzrinne. Diese Lage ist jedoch heute im 
Landschaftsraum nicht mehr ablesbar, das Niederungsgebiet selbst ist vor allem auf der öst-
lichen Seite des Havelkanals stark überformt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" lässt bereits bauli-
che Anlagen bis zu einer Höhe von 15 m über dem Höhenbezugspunkt als auch eine städte-
bauliche Dichte mit einem Überbauungsgrad von 80 Prozent (GRZ 0,8) zu. An Stelle der ent-
fallenden Planstraße E werden die sie umgebenden Baugebietsflächen zu einem kompakten 
Industriegebiet mit gleicher städtebaulicher Höhe und Dicht zusammengeführt. Die mit der 
Bebauungsplanänderung vorgenommene Berücksichtigung der bestehenden Entwässe-
rungsgräben bewirken jedoch, dass die neue, zusammenhängende Baugebietsfläche gerin-
ger ausfällt als die Summe der bisher durch Straßenverkehrsanlagen unterbrochenen Bau-
gebietsflächen.  
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Bewertung 
 
Die mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B einhergehende Verringerung der 
Baugebietsfläche bewirkt eine größere Kompaktheit des neuen Industriegebietes, wodurch 
im Bereich des östlichen Plangebietes städtebaulich und landschaftsräumlich ein größerer 
Abstand zur außerhalb des Plangebietes bestehenden parkartigen, zum Teil naturbelasse-
nen öffentlichen Grünfläche mit dem Regenrückhaltebecken entsteht. Dieser Abstand be-
wirkt einen größeren räumlichen Puffer zwischen den bis zu 15 m hohen Gebäuden und dem 
Naturraum um das Regenrückhaltebecken. Diese führt zu einer nicht unwesentlichen Minde-
rung der bereits mit dem Ursprungsbebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in das Schutzgut 
Landschafts- und Ortsbild bei.  
 
Auch wird der Planänderung allen im und angrenzend zum räumlichen Geltungsbereich des 
Änderungsbebauungsplanes liegenden Entwässerungsgräben ein etwas größerer Abstand 
zu den hochbaulichen Anlagen gewährt. Dieses hat ebenfalls eine positive Wirkung auf das 
Landschafts- und Ortsbild. 
 
Die aus der 2. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil B übernommen durchgängige Vor-
gartenzone entlang der Straßenverkehrs- und der Grünflächen sowie das Bepflanzungsge-
bot der nicht überbaubaren Grundstücksflächen bereitet die erforderliche, abstandswahrende 
Gliederung der Bauflächen mit den übrigen Flächen des Güterverkehrszentrums vor.  
 
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A und die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" mit der Zusam-
menfassung bestehender Baugebiete sowie der Neustrukturierung der Straßenver-
kehrs- und Grünflächen und der Flächen für den zur Regelung des Wasserabflusse 
sind keine zusätzlichen voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter zu erwarten. 
 
 
6.3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen die Objekte von gesell-
schaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze 
darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte. Ein sol-
ches Gut im Sinne des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes ist im räumlichen Gel-
tungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A und der 4. Änderung 
des Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" nicht vorhanden. 
 
Bewertung 
 
Da mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenkmalen zu rechnen ist, wird 
auf der Grundlage des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land 
Brandenburg (BbgDSchG) mit einem Hinweis auf dem Umgang mit archäologischen Boden-
funden während der Bauausführung aufmerksam gemacht. 
 
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A und die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" mit der Zusam-
menfassung bestehender Baugebiete sowie der Neustrukturierung der Straßenver-
kehrs- und Grünflächen und der Flächen für den zur Regelung des Wasserabflusse 
sind voraussichtlich keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter zu erwarten. 
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6.4 Prüfung der artenschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Zulassung des 
 Vorhabens 
 
Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) gelten für Vorhaben 
in Bebauungsplänen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach Maßgabe von 
§ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 5 BNatSchG. Vor diesem Hintergrund wurde der räumliche Geltungs-
bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes W 7, Teil A und der 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes W 7 Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" einer artenschutzrechtlichen 
Beurteilung im Hinblick auf die Arten nach Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-RL) und alle europäischen Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) unterzogen. 
 
 
6.4.1 Methodik 
 
Die Begehungen zur methodischen Erfassung der Fauna des Plangebietes 
(=Untersuchungsgebiet) durch fachgutachter Artenschutz erfolgten zwischen dem 01. April 
und 07. September 2016; insgesamt waren es 12 Begehungen.  Die Kartierung der Brutvö-
gel und Erfassung anderer streng geschützter Arten erfolgte am 01. und 27. April, 11., 20. 
und 29. Mai, 04. und 23. Juni 2016. 
 
Ziel der Begehungen am 20. und 29. Juli, 07. und 27. August sowie am 07. September 2016 
war vor allem die Feststellung von Fortpflanzungsnachweisen durch die Beobachtung gera-
de geschlüpfter Jungtiere der Zauneidechse Lacerta agilis, spät brütender Vogelarten sowie 
die Absuche der sporadisch auf der Fläche vorhandenen Pflanzen der Futterpflanze Klein-
blütige Nachtkerze Oenothera  parviflora nach Entwicklungsstadien und Fraßspuren des eu-
roparechtlich streng geschützten Nachtkerzenschwärmers Proserpinus proserpina, einem 
Nachtfalter. 
 
Die quantitative Erfassung der Brutvögel erfolgte in Anlehnung an die von SÜDBECK et al. 
(2005) beschriebene Methode der Revierkartierung. Dazu wurden während der 7 Begehun-
gen alle revieranzeigenden Merkmale, wie singende Männchen, Revierkämpfe, Paarungs-
verhalten und Balz, Altvögel mit Nistmaterial, futtertragende Altvögel, bettelnde Jungvögel, 
Familienverbände mit eben flüggen Jungvögeln u. a. in Tageskarten eingetragen, aus denen 
Artkarten erstellt und die Anzahl der Reviere ermittelt wurden.  
 
Die Erfassung der im Plangebiet vorkommenden Reptilien, vor allem der Zauneidechse, er-
folgte 9 mal bei warmer (>18°C) und sonniger Witterung, an den Tagen 27. April, 11. Mai,  
04. Juni,  20. und 29. Juli, 7. und 27. August sowie 7. September 2016. 
 
Die Erfassungen erfolgten in Anlehnung an die methodischen Empfehlungen von SCHNIT-
TER et al. (2006), HACHTEL et al. (2009) sowie SCHNEEWEIß et al. (2014). Die Nachsu-
chen erfolgten am Vormittag (temperaturabhängig ab 9.00 Uhr), meist nach den Kartierun-
gen der Avifauna sowie am Nachmittag. Darüber hinaus wurde während der Erfassung der 
Avifauna auf Eidechsen geachtet. Als Nachweismethode kam das gezielte Abgehen geeig-
neter Reptilienlebensräume und Ruheplätze, was nahezu das gesamte B-Plangebiet betrifft, 
zur Anwendung. 
 
Zur Erfassung der Amphibien in den unmittelbar angrenzenden Gewässern (Graben im Wes-
ten, Teich im Osten)  kamen folgende Nachweismethoden zur Anwendung: 
 
A:  Nachweis durch Beobachtung 
 
B:  Nachweis durch Lebendfang 
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 Blindfang mit Kescher (der Kescher wird durch das Wasser gezogen, diese Methode ist 
zum Nachweis von Molchen und Larven geeignet). 

 
C:  Nachweis durch Verhören der artspezifischen Rufe. 
 In den Abendstunden erfolgte die akustische Erfassung der Amphibienarten, in den frü-

hen Vormittags- und Abendstunden wurden die einzelnen Gewässer bzw. geeignete 
Gewässerabschnitte nach vorhandenen Laichballen und -schnüren, später Larven, ab-
gesucht. 

 Entlang des Grabens wurde neben Amphibien vor allem im April nach Laich gesucht 
sowie auf Rufe der europarechtlich geschützten Knoblauchkröte Pelobates fuscus ge-
achtet. 

 Das im Osten angrenzende Gewässer wird intensiv vom DAV als Angelgewässer ge-
nutzt, so dass der Teich einen sehr hohen Fischbestand aufweist. 

 
 
6.4.2  Abschichtung - Ausschlussverfahren 
 
Auf Grund der Biotopausstattung, der Lage des Untersuchungsgebietes und vorhandener 
Strukturen kann das Vorkommen folgender streng geschützter- bzw. planungsrelevanter Ar-
ten und Artengruppen ausgeschlossen werden: 
 
- Fledermäuse – wegen des Fehlens von Altbäumen sowie Gebäuden. 
- An Altbäume gebundene xylobionte Käferarten der FFH-Richtlinie. 
- Streng geschützte Schmetterlinge wegen des Fehlens geeigneter Nahrungspflanzen: 
 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling Glaucopsyche nausithous, Dunkler Wiesen-

knopf-Ameisenbläuling Glaucopsyche teleius und Großer Feuerfalter Lycaena dispar. 
- An Feuchtwiesen, Röhrichte, Seggenbestände u. ä. gebundene Schnecken (Vertigo 

spec.) 
- Staatenbildende Waldameisen Formica spec. Die mehrschichtigen Laubgehölze ent-

sprechen nicht den Lebensraumansprüchen der Arten.  
 
 
6.4.3  Brutvögel Aves 
 
Die Brutvögel eines Gebietes spiegeln sowohl die räumlichen Bezüge innerhalb eines einge-
grenzten Raumes, als auch die Beziehungen dieser Fläche zu angrenzenden Bereichen 
wieder, so dass eine Erfassung der Brutvögel naturschutzrelevante und landschaftsplaneri-
sche Aussagen über die ökologische Bedeutung eines Gebietes zulässt. 
 
Vögel eignen sich als sehr mobile Artengruppe besonders zur Bewertung großer zusam-
menhängender Gebiete. Daneben haben Vögel eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und  
sind  dadurch besonders als Argumentationsgrundlage bei der Umsetzung naturschutzfachli-
cher Maßnahmen geeignet. 
 
Artenspektrum 
 
Es wurden auf der Fläche lediglich zwei Brutvogelarten, Fasan Phasianus colchicus und 
Feldlerche Alauda arvensis, nachgewiesen. Weitere Arten nutzen das Bebauungsplangebiet 
zur Nahrungssuche. Eine Auflistung aller festgestellten Arten nach der Systematik von BAR-
THEL & HELBIG (2005), deren Revierzahl, Bestandsentwicklung in Brandenburg, der 
Nistökologie sowie Schutz und Gefährdung zeigt nachfolgende Tabelle 1.  
 



GEMEINDE WUSTERMARK BEGRÜNDUNG / ENTWURF 
BEBAUUNGSPLAN W 7, TEIL A "GVZ WUSTERMARK" - 2. ÄNDERUNG JANUAR 2017 
BEBAUUNGSPLAN W 7, TEIL B "GVZ WUSTERMARK" - 4 .ÄNDERUNG  

 
 

   35 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEMEINDE WUSTERMARK BEGRÜNDUNG / ENTWURF 
BEBAUUNGSPLAN W 7, TEIL A "GVZ WUSTERMARK" - 2. ÄNDERUNG JANUAR 2017 
BEBAUUNGSPLAN W 7, TEIL B "GVZ WUSTERMARK" - 4 .ÄNDERUNG    

 
 

36 
 
 

Schutz, Gefährdung und ganzjährig geschützte Lebensstätten 
 
Es wurde keine streng geschützte Art sowie Art des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 
als Brutvogel im Bebauungsplangebiet nachgewiesen. Mit der Feldlerche wurde eine gefähr-
dete Brutvogelart nachgewiesen, die in eine Kategorie der Roten Liste der Brutvögel des 
Landes Brandenburg eingestuft wurde (RYSLAVY & MÄDLOW 2008).  
 
Alle europäischen Vogelarten gehören nach § 7 (13) BNatSchG zu den besonders geschütz-
ten Arten, woraus sich die in § 44 BNatSchG aufgeführten Vorschriften für besonders ge-
schützte Tierarten ergeben.  
 
Die Nester der bei der Untersuchung festgestellten Freibrüter sind vom Beginn des Nestbaus 
bis zum Ausfliegen der Jungvögel bzw. einer sicheren Aufgabe des Nestes geschützt. 
 
Ganzjährig geschützte Lebensstätten (Baumhöhlen) sind im B-Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Bewertung 
 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden lediglich zwei Brutvogelarten erfasst. Das 
muss mit der gegenwärtig noch vorhandenen Strukturarmut begründet werden. Von den bei-
den Brutvogelarten ist die Feldlerche in Brandenburg und Deutschland geschützt und zeigt 
eine rückläufige Bestandsentwicklung. 
 
Da gegenwärtig keine konkreten Planungen für die Fläche bekannt sind, können die Auswir-
kungen durch eine Umnutzung nicht bilanziert und beschrieben werden, so dass das erst 
nach dem Vorliegen konkreter Planungen erfolgen kann. Ein Verlust von Revieren der Feld-
lerche ist anzunehmen. 
 
Durch die Umsetzung der Planung mit einer weiteren Ansiedlung auf der neugebildeten In-
dustriegebietsfläche in Mitten des Güterverkehrszentrums Wustermark, wird der Verlust der 
Feldlerchenreviere nicht vermeidbar sein. Hierfür ist nach § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Aus-
nahme von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten nach § 45 Abs. 1 BNatSchG zu be-
antragen. Die Ersatzlebensräume von ca. 2 ha (in der Regel je Revier ca. 0,5 ha) sind durch 
eine FCS-Maßnahme über die Flächenagentur Brandenburg GmbH zu sichern. Eine Aufga-
be der Flächenagentur ist die Entwicklung regionaler Flächenpools und die Vermittlung von 
Flächen und Maßnahmen an Vorhabenträger im Rahmen der Eingriffsregelung. 
 
Schutzmaßnahmen 
 
Die Entfernung der Vegetation und des Oberbodens sollte außerhalb der Brutzeit (Septem-
ber bis Februar) erfolgen. Ist das nicht möglich, sind die zur Umnutzung vorgesehenen Be-
reiche auf eine aktuelle Besiedelung durch Brutvögel zu kontrollieren. Der Nachweis von ge-
nutzten Fortpflanzungsstätten kann zu zeitlichen Verzögerungen im Bauablauf führen. 
 
 
6.4.4 Zauneidechse Lacerta agilis 
 
Lebensraum 
 
Alle Kriechtiere benötigen zur Ansiedlung ungestörte Sonnenplätze.  
 
Die Zauneidechse besiedelt trockene und warme sowie eine schüttere Vegetation aufwei-
sende Flächen, bevorzugt sonnenexponierte Saumstrukturen entlang von Waldrändern, He-
cken u. ä. Vor allem das Vorhandensein sandiger Rohbodenflächen ist ein wichtiger Be-
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standteil der Lebensraumansprüche dieser Art, da diese zur Eiablage und somit zur Repro-
duktion benötigt werden. Versiegelte oder mit Schotter bedeckte Flächen werden als Son-
nenplätze genutzt. Hohlräume im Boden, wie Mäuselöcher, Hohlräume unter Gehölzen und 
Wurzeln, in marodem Mauerwerk oder in geeigneten Ablagerungen, wie Ablagerungen von 
Schotter u. ä. stellen wichtige Versteck- und ideale Überwinterungsplätze dar. In der Nähe 
der Sonnenplätze müssen sich immer Versteckmöglichkeiten befinden. Auf größeren offenen 
Fläche bzw. keine Versteckmöglichkeiten bietenden Sandflächen ist die Art nicht bzw. nur 
kurzzeitig anzutreffen. 
 
Das Bebauungsplangebiet entspricht in großen Bereichen den Lebensraumansprüchen der 
Zauneidechse. Trotzdem erfolgten Nachweise der Art erst sehr spät im Jahresverlauf. 
 
Nachweise 
 
Nachweise der Zauneidechse erfolgten im nordwestlichen und östlichen Randbereich (siehe 
Abb. 12). Die Anzahl der während der Erfassungen nachgewiesenen Tiere zeigt Tab. 2. 
 
Tab. 2: Nachweise der Zauneidechsen 

Datum Nachweise ∑ 
Männchen Weibchen* subadulte diesjährige  

27. April - - - - - 
11. Mai - - - - - 
04. Juni - - - - - 
20. Juli - - - - - 
29. Juli - - 1 - 1 

07. August - 1 - 4 5 
27. August - - - 6 6 

07. Sep-
tember 

- - - 3 3 

inkl. weibchenfarbiger Alttiere (=Männchen vor der 1. und nach der 2. Häutung ab ca. Ende 
Juli) 
 
Aus Erkenntnissen die man über den Vergleich von Beobachtungen und dem späteren Ab-
fangen der Vorkommen bzw. der Anzahl in Terrarien vorhandener und der zu beobachten-
den Zauneidechsen hat, kann man annehmen, das höchstens 5-10 % des tatsächlichen Be-
standes erfasst werden. Somit wird ein Gesamtbestand von 20 bis (50) alten Eidechsen (oh-
ne Schlüpflinge) für die Gesamtfläche eingeschätzt. 
 
Die Nachweise erfolgten ausschließlich in den Randbereichen des B-Plangebietes. 
 
Gefährdung und Schutz 
 
Die Zauneidechse ist in eine Gefährdungsstufe der Roten Liste der Kriechtiere des Landes 
Brandenburg (SCHNEEWEIß et al. 2004) und der Roten Liste der gefährdeten Tiere und 
Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) (KÜHNEL et al. 2009) sowie in die Kate-
gorie IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) eingestuft worden, so dass sie zu 
den streng geschützten Arten gehört (Tab. 3). 
 
Tab. 3: Gefährdung und Schutz der Zauneidechse 
 Rote Liste Brdbg. Rote Liste Dtl. FFH-Richtlinie/Schutz 
Zauneidechse 3 V IV §§ 

 
Rote-Liste-Kategorie: 3 – Gefährdet, V- Art der Vorwarnliste 
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FFH-Richtlinie:  
 
IV - Art des Anhang IV, d.h. für die Arten des Anhangs IV treffen die Mitgliedsstaaten alle 
notwendigen Maßnahmen, um ein strenges Schutzsystem in den natürlichen Verbreitungs-
gebieten einzuführen. Dieses verbietet: 
- jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 
- jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur; 
- jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 
- Art ist streng geschützt (§§) 
 
Schutzmaßnahmen 
 
Da noch keine konkrete Planung für die Fläche bekannt ist können nur allgemeine Schutz-
ziele formuliert werden. 
 
Im Falle einer Umnutzung ergibt sich ein Kompensationsbedarf. Am besten ist der Erhalt von 
mind. 2.500 m² Grundstücksfläche im Randbereich bzw. einen ca. 20 bis 30 m breiten Vege-
tationsstreifen auf mind. 2 Seiten des B-Plangebietes (Bevorzugt im Osten und Norden), so 
dass ein Verbund zu umliegenden Freiflächen erhalten bleibt. 
 
Die Gemeinde reagiert darauf mit der Festsetzung Fläche und einer Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. In der textlichen 
Festsetzung Nr. 8 wird bestimmt, dass dort auf einer Fläche von mindestens 10 m² ein Feld-
steinhaufen mit einer Höhe von 1 m mit umgebenden 30 m² Schotter- und Sandflächen an-
zulegen ist. Diese Fläche sollte zum Schutz vor Störungen und Beschädigungen eingezäunt 
werden. Im Rahmen der Umsetzung des Bauvorhabens ist diese Maßnahme zum Schutz der 
Zauneidechsen zu beantragen und durchzuführen. 
 
Vor Beginn der Bauphase sollte ein Schutz- bzw. Folienzaun zu den angrenzenden Lebens-
räumen, die erhalten bleiben, errichtet werden, um das Einwandern von Tiere in die Baufel-
der und Beeinträchtigungen durch die Bautätigkeit zu vermeiden. 
 
Der Schutzzaun sollte mindestens 10 cm in den Boden eingegraben werden und mindestens 
40 cm über die Bodenoberfläche ragen und glatt sein (keine Gazezäune, da diese von Ei-
dechsen überklettert werden).  
 
 
6.4.5 Amphibien 
 
Der Lebensraum der Amphibien besteht aus verschiedenen Teillebensräumen. Neben dem 
Laichgewässer, als wichtiger Bestandteil für die Fortpflanzung werden Sommerlebensräume, 
die genügend Nahrung bieten und Winterquartiere benötigt. Viele Arten zeigen saisonale 
Wanderungen, in deren Verlauf über lange Zeiträume größere Landschaftsräume durchquert 
werden. Es wird zwischen "laichplatztreuen" Arten, die das Gewässer aufsuchen in dem die 
Larvalentwicklung erfolgte, und "Laichplatzvagabunden", ohne enge Bindung zu einem be-
stimmten Laichgewässer unterschieden. Zu den "laichplatztreuen Arten" gehören die in 
Brandenburg häufigsten und verbreitetsten Arten, wie Erdkröte Bufo bufo, Gras- und 
Moorfrosch Rana temporaria und arvalis sowie Teichmolch Lissotriton vulgaris. 
 
Im Randbereich des B-Plangebietes befindet sich unmittelbar westlich angrenzend ein unbe-
festigter Graben und östlich ein intensiv genutztes Angelgewässer. 
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Artenspektrum 
 
In beiden Gewässern wurde eine Amphibienart nachgewiesen.  
 
Tab. 4: Artenliste der nachgewiesenen Amphibien 

 Art  Fundorte  
 

Fortpflanzung/Bestandsgröße 

 deutsch wissenschaftlich   
1. Teichfrosch Pelophylax esculen-

tus 
Graben im Westen
Angelteich im Os-
ten 

Fortpflanzung für den Graben 
nachgewiesen (Larven) 

 
Nachweise von Braunfröschen bzw. deren Laichballen und der Knoblauchkröte Pelobates 
fuscus erfolgten nicht. 
 
Gefährdung und Schutz 
 
Den Schutz- und Gefährdungsstatus des Teichfroschs zeigt Tab. 5. 
 
Tab. 5: Gefährdung und Schutz der Amphibien 
 Rote Liste Schutz FFH-

Richtlinie 
 BB D   
Teichfrosch ** * § V 

Rote-Liste-Kategorie: * - derzeit nicht als gefährdet anzusehen, ** - Ungefährdet 
Schutz: § - besonders geschützt 
FFH-Richtlinie: V - Art des Anhang V, d. h. die Entnahme aus der Natur und Nutzung kann 
Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein. 
 
Bewertung als Lebensraum für Amphibien 
  
Es wurde lediglich eine Amphibienart in den angrenzenden Gewässern nachgewiesen. Das 
kann mit dem geringen Alter der umliegenden Flächen und des B-Plangebietes, deren Verin-
selung durch die vorhandenen Straßen und großflächig versiegelten Gewerbegrundstücken 
und dem hohen Fischbesatz des Gewässers begründet werden. 
 
Für den Teichfrosch sind folgende Wanderleistungen bekannt (nach JEHLE & SINSCH 
2007): 
- Teichfrosch: Sehr standorttreu, überwintert im Laichgewässer und an Land; von Jung- 

und Alttieren sind Wanderungen bis zu 2 km bekannt. Als Maximum wurde eine Distanz 
für Alttiere von ca. 15 km bekannt. 

 
Schutzmaßnahmen 
 
Die Gewässer werden durch eine Umnutzung innerhalb des B-Plangebietes nicht direkt be-
einträchtigt. Zum westlich angrenzenden Graben sollte ein Streifen von mind. 5 (bis 10 m) 
erhalten bleiben. 
 
Durch eine Bebauung des B-Plangebietes und spätere Nutzungen dürfen keine Einträge von 
Sedimenten, Schadstoffen u. a. in die Gewässer erfolgen. 
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6.4.6 Weitere europarechtlich streng geschützte Arten 
 
Entlang des im Western angrenzenden Grabens wurden Fraßspuren des Bibers Castor fiber 
gefunden. Eine Biberburg wurde in dem westlich und nördlich angrenzenden Grabenab-
schnitt und den Laubholzbeständen nicht gefunden. 
 
Durch die geplante Umnutzung bleibt die Verbundfunktion des Grabens für die Art und weite-
re an Gewässer gebundene europarechtlich streng geschützte Arten, wie dem Fischotter 
Lutra lutra, erhalten und wird nicht beeinträchtigt. Zwischen dem Graben und der westlichen 
Grundstücksgrenze sollte ein Streifen von mind. 5 (bis 10 m) erhalten bleiben. 
 
Der Nachtkerzenschwärmer gilt in Deutschland nicht als gefährdet (RENNWALD et al. 2011), 
in Brandenburg steht er auf der Vorwarnliste (GELBRECHT et al. 2001).  
 
Die Raupen dieses wärmeliebenden Nachtfalters entwickeln sich an verschiedenen Arten 
von Nachtkerzen, vor allem jedoch an Weidenröschen. Von besonderer Bedeutung als 
Fraßpflanzen sind das Zottige Weidenröschen (Epilobium hirsutum), die Gemeine Nachtker-
ze (Oenothera biennis) und das Schmalblättrige Weidenröschen (Epilobium angustifolium). 
Die Raupen sind von Ende Juli bis Anfang August zu finden, die Verpuppung und Überwinte-
rung erfolgt in der Erde. 
 
Der Nachtkerzenschwärmer ist eine sehr mobile Art, deren Bestände stark schwanken. 
Nachweis gelingen an einem Fundort oft nur einmal oder erneut erst nach mehreren Jahren 
(RENNWALD 2005). Die Lebensdauer der Falter beträgt nur zwei bis drei Wochen. Im Ge-
gensatz zu den meisten anderen Nachtfaltern fliegen sie nachts nicht ans Licht, sondern nur 
in der Dämmerung. Beobachtungen am Licht haben aber grundsätzlich den Nachteil, dass 
damit kein Bodenständigkeitsnachweis geführt werden kann. Viele Falterarten können große 
Strecken zurücklegen und werden auch in Lebensräumen angetroffen, in denen sie sich 
nicht fortpflanzen können. 
 
Die Suche nach Fraßspuren und nach Raupen an den Fraßpflanzen ist die wichtigste Nach-
weismethode. Die Pflanzen werden zuerst auf die typischen Fraßspuren untersucht. Erst 
wenn diese gefunden werden, wird nach Raupen und auch nach Kotballen gesucht. Bei er-
folgreicher Nachsuche ist die Bodenständigkeit der Art im Gebiet bewiesen. Der geeignete 
Zeitraum für die Nachsuche reicht von der letzten Juni-Dekade bis zum Ende der zweiten Ju-
li-Dekade (HERRMANN & TRAUTNER 2011). 
 
Im Untersuchungsgebiet kommt als mögliche Fraßpflanze des Nachtkerzenschwärmers nur 
die Kleinblütige Nachtkerze vor. Es wurden ca. 50 Pflanzen kontrolliert. In keinem Fall wur-
den Fraßspuren gefunden. Die Nachsuche nach Raupen war deshalb nicht erforderlich. 
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7 Planung 
 
7.1 Wesentlicher Planinhalt 
 
In dem vom Bebauungsplan W 7, Teil A betroffenen räumlichen Geltungsbereich der 
Planänderung sind festgesetzt: 
 
-  eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung "Rad- und Fußwegfläche", 
 
-  beidseitig von der Rad- und Fußwegfläche Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Konkretisierung "Dichte Strauchbe-
pflanzung", 

   
-  beidseitig von der Rad- und Fußwegfläche Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Konkretisierung "natürliche 
Sukzession (natürliche Vegetationsentwicklung unter den örtlichen Bedingungen)" und 

 
- eine Hauptversorgungsleitung "Fernmeldekabel und zwei Mittelspannungskabel  10 kV, 

20 kV, Schutzstreifen 2 m". 
 
In dem vom Bebauungsplan W 7, Teil B betroffenen räumlichen Geltungsbereich der 
Planänderung sind festgesetzt: 
 
- drei Gewerbegebiete (GE) 
 Grundflächenzahl von 0,8 
 Baumassenzahl von 7,0 
 Gebäudehöhe als Höchstmaß von 15,0 m 
 
-  zwei Industriegebiete (GI) mit  
 Grundflächenzahl von 0,8 
 Baumassenzahl von 7,0 
 Gebäudehöhe als Höchstmaß von 15,0 m 
 
-  eine Straßenverkehrsfläche (Planstraße E), 
 
- eine Hauptversorgungsleitung "Abwasser", 
 
-  Flächen zur Regelung des Wasserabflusses, 
 
-  einer öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Parkartige Flächen" und 
 
- einer Fläche für Ausschüttungen und Abgrabungen "Oberbodenauftragsfläche B 5.3". 
 
Im räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 7, Teil A 
und die 4. Änderung desbebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wus-
termark" werden festgesetzt: 
 
- ein aus verschiedenen einzelnen Gewerbe- und Industriegebieten zusammengefasstes 

Industriegebietes (GI) 
 
 Dadurch entfällt im Bereich der industriellen und gewerblichen Baugebietsflächen nörd-

lich der Planstraße D (Magdeburger Straße) - zwischen der Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches im Westen und den öffentlichen Grünflächen im Norden und Osten - die 
festgesetzte Straßenverkehrsfläche (Planstraße E). 
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- eine öffentliche Straßenverkehrsfläche nördlich des festzusetzenden aus verschiedenen 
einzelnen Gewerbe- und Industriegebieten zusammengefasstes Industriegebietes (GI) 

 
- auf der Grundlage der bestehenden, eingemessenen Entwässerungsgräben eine Fläche 

zur Regelung des Wasserabflusses mit der Zweckbestimmung "Entwässerungsgraben / 
Vorfluter" 

 
- unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Grabenbewirtschaftung private Grünflä-

chen mit der Zweckbestimmung "Grabenrandbereich" 
 
 
7.2  Begründung der Festsetzungen 
 
Festsetzungen der Planzeichnung 
 
Art der baulichen Nutzung 
 
Wie im Planungsziel bestimmt, werden die drei einzelnen Gewerbegebiete (GE) und die zwei 
einzelnen Industriegebiete (GI) zusammengeschlossen und gehen in einem Industriegebiet 
(GI) auf. Die Grundintention der bisherigen Festsetzung bleibt gewahrt.  
 
Die Bestimmung der im Industriegebiet zulässigen Nutzungen wird in textlichen Festsetzun-
gen geregelt, die aus dem zu ändernden Bebauungsplan W 7, Teil B, 2. Änderung sinnge-
mäß übernommen werden.  
 
Maß der baulichen Nutzung 
 
Das festgesetzte Industriegebiet fasst alle bisherigen Baugebiete im Planänderungsbereich 
zusammen. Damit erfolgt unverändert die Übernahme der Festsetzungen der Grundflächen-
zahl von 0,8 und der Gebäudehöhe als Höchstmaß von 15,0 m. 
 
Eine Bestimmung der Baumassenzahl (BMZ) ist nicht mehr erforderlich. Sie hat sich in der 
bisherigen Praxis der Umsetzung der Planinhalte als nicht hilfreich erwiesen. 
 
Verkehrsflächen 
 
Die bereits von der Rostocker Straße ausgehend angelegte Nürnberger Straße verläuft auf 
dem festgesetzten Rad- und Fußweg und äußerst geringfügig auf dessen beidseitigen Flä-
chen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.  
 
Ein wesentlicher Teil der bereits errichteten Nürnberger Straße überdeckt eine öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Parkartige Flächen", in Verbindung mit einer größten-
teils  diese überlagernden Fläche für Ausschüttungen und Abgrabungen "Oberbodenauf-
tragsfläche B 5.3". 
 
Die Festsetzung der Straßenverkehrsfläche Nürnberger Straße dient der erforderlichen nörd-
lichen Erschließung des zusammenfassenden neuen Industriegebietes. 
 
Grünflächen 
 
Auf der Grundlage der bestehenden, eingemessenen Entwässerungsgräben und erneuten 
lageseitigen Bestimmung der innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Änderungs-
bebauungsplanes festgesetzten Flächen zur Regelung des Wasserabflusses mit der Zweck-
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bestimmung "Entwässerungsgraben / Vorfluter" werden aus den Erfordernisse der Graben-
bewirtschaftung heraus entlang der Gräben Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Graben-
randbereich" festgesetzt.  
 
Diese Grünflächen dienen einerseits der Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers. Der  
§ 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umfasst seine Pflege und Entwicklung als öffentlich-
rechtliche Verpflichtung (Unterhaltungslast). Soweit es zur ordnungsgemäßen Unterhaltung 
eines oberirdischen Gewässers erforderlich ist, haben nach § 41 Absatz 1 Nr. 
 
1.  die Gewässereigentümer Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässer zu dulden; 
 
2. haben die Anlieger und Hinterlieger zu dulden, dass die zur Unterhaltung verpflichtete 

Person oder ihre Beauftragten die Grundstücke betreten, vorübergehend benutzen und 
aus ihnen Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen, wenn diese anderweitig nur mit 
unverhältnismäßig hohen Kosten beschafft werden können; Hinterlieger sind die Eigen-
tümer der an Anliegergrundstücke angrenzenden Grundstücke und die zur Nutzung die-
ser Grundstücke Berechtigten; 

 
3.  die Anlieger zu dulden, dass die zur Unterhaltung verpflichtete Person die Ufer be-

pflanzt. 
 
Darüber hinaus erfüllen die Gräben mit den angrenzenden, als Grünflächen festgesetzten 
Randbereichen, wertvolle Funktionen als Lebensraum für wildlebende Tiere und Pflanzen 
und sind als Elemente der übergeordneten Biotopvernetzung wirksam. Die Festsetzung der 
Grünflächen dient somit der Aufwertung der Funktionen des Geltungsbereiches für den Bio-
top- und Artenschutz. 
 
Die festgesetzten Grünflächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Wustermark. In der 
Bestimmung als private Grünfläche ist jedoch hierzu kein Widerspruch zu sehen. Diese 
Grünflächen sollen nicht einer öffentlichen Nutzung wie z. B. eine Parkanlage zugeführt wer-
den, sondern dienen ausschließlich der Grabenbewirtschaftung sowie artenschutzrechtlicher 
Belange. 
 
Fläche zur Regelung des Wasserabflusses 
 
Auf der Grundlage der bestehenden, eingemessenen Entwässerungsgräben ist innerhalb 
des räumlichen Geltungsbereiches des Änderungsbebauungsplanes eine Fläche zur Rege-
lung des Wasserabflusses mit der Zweckbestimmung "Entwässerungsgraben / Vorfluter" neu 
bestimmt worden, womit der realen Situation entsprochen wird. Der nordöstlich das Plange-
biet des Änderungsbebauungsplanes durchlaufende, angelegte Entwässerungsgraben ist 
voll funktionstüchtig ist. Darauf reagiert die Planänderung. Eine naturschutz- und wasser-
rechtliche Beeinträchtigung ist mit dieser Planänderung nicht verbunden. 
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Textliche Festsetzungen 
 
1. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle Festsetzungen des Bebau-

ungsplans Nr. W 7, Teil A "GVZ Wustermark", geändert festgesetzt durch Satzung 
der 1. Änderung in der Fassung vom 14.02.1996 (ortsüblich bekannt gemacht im 
Amtsblatt der Gemeinde Wustermark am 01.10.1996 sowie Nr. W 7, Teil B "GVZ 
Wustermark", geändert festgesetzt durch Satzung der 2. Änderung in der Fassung 
September 2000 / Juni 2001 (ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt der Gemein-
de Wustermark am 27.03.2002) außer Kraft. 

 
Diese Festsetzung dient der Klarstellung darüber, dass innerhalb des Planänderungsberei-
ches alle bisherigen Festsetzungen außer Kraft treten. An ihre Stelle treten einzelne über-
nommene sowie zum Teil neu formulierte planzeichnerische und textliche Festsetzungen. 
 
BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
Art der baulichen Nutzung 
 
  2. Im Industriegebiet sind die in der Anlage 1 (Liste "UVP-pflichtige Vorhaben") des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) aufgeführten Vorhaben 
nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Vorhaben der Ziffern 18.5.2 und 18.7.2, 
insoweit die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG nicht 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) begründet. 

 
Unabhängig von der in der textlichen Festsetzung Nr. 3 vorgenommenen Beschränkung zu-
lässiger Nutzungen aufgrund der Größe des neu festgesetzten Industriegebietes Vorhaben 
mit mehr als 20.000 m² zulässig. Diese Vorhabengröße betrifft nach Anlage 1 (Liste "UVP-
pflichtige Vorhaben") des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in den 
Ziffern 18.5.2 15 und 18.7.2 16 aufgeführte Vorhaben.  
 
Da der Bebauungsplan eine Angebotsplanung ist, soll im Zuge der Vorhabenplanung deren 
planungsrechtliche Zulässigkeit dahingehend geprüft werden, ob durch das Vorhaben eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) begründet wird. Diese Prüfung erfolgt dann auf das 
konkrete Vorhabenbezogen mittels einer allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c 
Satz 1 UVPG. 
 
  3. Im Industriegebiet (GI) sind von den allgemein zulässigen Gewerbebetrieben aller 

Art, Lagerhäusern, Lagerplätzen und öffentlichen Betrieben ausschließlich Betriebe 
des Fracht- und Transportwesens zulässig. Dazu gehören insbesondere logistische 
Dienstleister wie Speditionen, Frachtführer, Spezialdienstleister, ferner Logistikein-
richtungen von Industrie und Handel wie Werks- oder Distributionslager und Groß-
handelsbetriebe, die der Beschaffung und dem Umsatz von Gütern an Wiederver-
käufer, gewerbliche Verwender oder Großverbraucher dienen.  

                                                           
15  Bau einer Industriezone für Industrieanlagen, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des 
Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 
2 der Baunutzungsverordnung oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von insgesamt 20.000 m² bis we-
niger als 100.000 m², 
 Spalte 2: A = allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls: siehe § 3c Satz 1 
 
16  Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche Anlagen, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne 

des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grundfläche im Sin-
ne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von ins-
gesamt 20.000 m² bis weniger als 100.000 m², 

 Spalte 2: A = allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls: siehe § 3c Satz 1 
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Diese Festsetzung übernimmt sinngemäß die bestehende Regelung zur Zulässigkeit bauli-
cher Nutzungen im Industriegebiet und konkretisiert gegenüber geltendem Planungsrecht die 
Anordnung der Flächennutzungen. Mit der Ausweisung der Flächen mit der Zweckbestim-
mung "Entwässerungsgraben / Vorfluter" werden darüber hinaus Belange des Biotop- und 
Artenschutzes berücksichtigt. Der Grabenlauf weist in Nachbarschaft zur angrenzenden 
Grünfläche wichtige Biotop-Funktionen für wildlebende Tiere und Pflanzen auf, die durch die 
Festsetzung langfristig geschützt und entwickelt werden. 
 
Die Bezugnahme auf die Brandenburgische Abstandleitlinie kann nicht mehr vorgenommen 
werden und entfällt ersatzlos. Welche Schutzabstände für Gewerbebetriebe und sonstige 
Anlagen aufgrund ihres Emissionsverhaltens erforderlich sind, lässt sich nicht pauschal fest-
legen und ist im konkreten Fall gutachterlich zu ermitteln. Die Brandenburgische Abstands-
leitlinie von 1995, gibt diesbezüglich nicht den aktuellen Wissensstand wider und ist somit 
nicht mehr anzuwenden.  
 
Mit der textlichen Festsetzung Nr. 9 wird jedoch dem Immissionsschutz gebührend Rech-
nung getragen. 
 
  4.   Im Industriegebiet (GI) sind Einzelhandelsbetriebe sowie andere Handelsbetriebe, 

die auch an letzte Verbraucher verkaufen, nicht zulässig. 
 
  5.   Im Industriegebiet (GI) ist die Ausnahme nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 der Baunutzungsver-

ordnung Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 4 und 5 sind eine sinngemäße Übernahme aus dem der 
Planänderung zugrunde liegenden Bebauungsplan W 7, Teil B, 2. Änderung "Güterverkehrs-
zentrum Wustermark". 
 
  Maß der baulichen Nutzung 
 
  6.  Im Industriegebiet sind bauliche Anlagen bis zu der festgesetzten Höhe (Oberkante) 

als Höchstmaß zulässig. Ausnahmsweise sind darüber hinausgehende technische 
Anlagen bis zu einer Höhe von 5,0 m über der festgesetzten Höhe der baulichen 
Anlagen zulässig. 

 
Diese textliche Festsetzung ist eine sinngemäße Übernahme aus dem der Planänderung zu-
grunde liegenden Bebauungsplan W 7, Teil B, 2. Änderung "Güterverkehrszentrum Wuster-
mark". 
 
Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
  7. Im Industriegebiet sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen in einer Tie-

fe von 5,0 m, gemessen von der Straßenbegrenzungslinie Stellplätze, Garagen und 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung unzulässig. Davon 
ausgenommen sind Grundstückszufahrten sowie die der Versorgung der Baugebie-
te mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser die-
nenden Nebenanlagen. 

 
Diese textliche Festsetzung ist eine sinngemäße Übernahme aus dem der Planänderung zu-
grunde liegenden Bebauungsplan W 7, Teil B, 2. Änderung "Güterverkehrszentrum Wuster-
mark" und dient der Einhaltung durchgehender unversiegelter Randstreifen. 
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Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft 
 
  8. Auf der Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft ist auf einer Fläche von mindestens 10 m² ein Feldsteinhaufen mit einer 
Höhe von 1 m mit umgebenden 30 m² Schotter- und Sandflächen anzulegen. 

 
Diese Festsetzung resultiert aus den artenschutzrechtlichen Kompensationserfordernissen. 
 
Immissionsschutz 
 
  9. Innerhalb des Industriegebietes (GI) sind nur Vorhaben mit baulichen Anlagen zu-

lässig, die die Emissionskontingente LEK,Tag = 70 dB(A) in der Zeit von 6:00 bis 22:00 
Uhr und LEK,Nacht = 55 dB(A) in der Zeit von  22:00 bis 6:00 Uhr nicht überschreiten. 

 
 Vorhaben sind zulässig, wenn der nach der TA Lärm unter Berücksichtigung der 

Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung ermittelte Beurtei-
lungspegel der Anlage das nach DIN 45691, Abschnitt 5 für das Beurteilungsgebiet 
berechnete Immissionskontingent (unter Beachtung der Ziffern Nr. 2.2 und 2.3 der 
TA Lärm) nicht überschreitet. 

 
Mit dieser Festsetzung wird dem Immissionsschutz Rechnung getragen. Hinsichtlich seiner 
Herleitung wird auf das Kapitel 6.3.1 "Schutzgut Mensch" bei der Beschreibung und Bewer-
tung der Umweltauswirkungen verwiesen. 
 
Anpflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 
 
10. Innerhalb der Straßenverkehrsfläche sind 10 hochstämmige Laubbäume zu pflan-

zen und dauerhaft zu erhalten. 
 
11. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit einer Wildraseneinsaat oder 

Blumenwiesenmischung zu begrünen. Je 400 m² nicht überbaubarer Grundstücks-
fläche sind mindestens 1 Baum oder 10 Sträucher der Artenliste 1 zu pflanzen und 
auf Dauer zu erhalten. 

 
12. Ebenerdige Pkw-Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. 

Je 6 Stellplätze ist 1 großkroniger Baum der Artenliste 1 zu pflanzen und auf Dauer 
zu erhalten. Die anzupflanzenden Bäume dürfen alternativ auch in mindestens 2,5 
m breiten Grünstreifen zwischen oder unmittelbar hinter Stellplatzreihen angeordnet 
werden. 

 
13. Innerhalb der privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Grabenrandbereich" 

ist jeweils eine kräuterreiche Wiese anzulegen.  
 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 10 bis 13 sind eine sinngemäße Übernahme aus dem der 
Planänderung zugrunde liegenden Bebauungsplan W 7, Teil B, 2. Änderung "Güterverkehrs-
zentrum Wustermark". Sie dienen einer Mindestbegrünung der Baugebiete mit dem Ziel ei-
ner Vermeidung und Minimierung der Beeinträchtigung negativer Auswirkungen der Bebau-
ung auf alle Schutzgüter, insbesondere zur Schaffung eines ansprechenden Ortsbildes, zur 
Beschattung versiegelter Flächen und somit zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf 
das Lokalklima, Die Mindestbepflanzung schafft Trittsteine der Biotopvernetzung und dient 
somit dem Biotop- und Artenschutz. Vegetationsflächen sind unversiegelt und dienen der 
Versickerung von Niederschlagswasser und somit der Aufwertung der Schutzgüter Boden 
und Wasser. 
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Die Bestimmung der Zahl der in der Straßenverkehrsfläche zu pflanzenden hochstämmigen 
Laubbäume resultiert aus der Ursprungsfestsetzung der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
W 7, Teil A, wonach diese Straßenbäume in einem Abstand von 10 bis 15 m unter Berück-
sichtigung von Grundstückseinfahrten anzupflanzen  sind. Für die Änderungsplanung ist das 
naturschutzfachliche Pflanzerfordernis für den Straßenabschnitt ab dem Abzweig nach dem 
Entwässerungsgraben bis zur Wendeanlage festgestellt worden. Dieser Straßenabschnitt hat 
eine Länge von ca. 150 m. Unter Berücksichtigung notwendiger Einfahren werden bei einem 
Baumabstand von 15 m als Mindestbepflanzung 10 zu pflanzende Laubbäume bestimmt. 
 
BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT) 
 
14. Einfriedungen sind in Form von Mauern und Zäunen zulässig. Zäune dürfen dabei 

die Gesamthöhe von 2,0 m und Mauern die Gesamthöhe von 0,5 m über Erdreich 
nicht überschreiten. 

 
15. Die gemäß den § 9 Abs. 3 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Plange-

biet ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind baulich in die jeweiligen Bau-
körper der Betriebsgebäude zu integrieren. Ausschließlich dieser ausnahmsweisen 
zulässigen Wohnnutzung dienende Gebäude als freistehende Gebäude nicht zuläs-
sig. 

 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 14 und 15 sind eine sinngemäße Übernahme aus dem der 
Planänderung zugrunde liegenden Bebauungsplan W 7, Teil B, 2. Änderung "Güterverkehrs-
zentrum Wustermark". 
 
 
BÄUME DER ARTENLISTE 1 
 
Hainbuche (Corpinus betulus) 
Hängebirke (Betula pendula) 
Moorbirke (Betulo pubescens) 
Schwarze Pappel (Populus nigro) 
Silberpappel (Populus olbo) 
Schwarzerle (Ainus glutinasa) 
Silberweide (Salix albo) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
 
Stieleiche (Quercus rabur) 
Eberesche (Sorbus oucuparia) 
Traubeneiche (Ouercus petroea) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Waldkiefer (Pinius silvestris) 
Winterlinde (Tilia cardota) 
und Hachstamm-Obstsarten einheimischer 
Provenienzen  
 
 
 
 
 
 

STRÄUCHER DER ARTENLISTE 1 
 
Faulbaum (Rhomnus franguia) 
Hartriegel (Comus sanguineo) 
Hasel (Coryllus avellona) 
Kornelkirsche (Cornus mas) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) 
Schlehe (Prunus spinoso) 
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) 
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) 
Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigro) 
Weißdorn (Crotegus managyno) 
Weißdorn (Crataegus laevigota) 
Apfelrose (Rosa rugosa) 
Bibernellrose (Rosa pimpinellifolia) 
Feldrose (Rosa arvensis) 
Wildrose (Rosa canina) 
kleinere Weidenarten (z.B. Salix aurita) 
Salweide (Solix capreo) 
Grauweide (Salix cinerea) 
Bruchweide (Salix froilis) 
Lorbeerweide (Salix pentandra) 
gewöhnlicher Schneeball (Vibumum apulus) 

Die Artenliste 1 ist aktualisierte Übernahme aus dem der Planänderung zugrunde liegenden 
Bebauungsplan W 7, Teil B, 2. Änderung "Güterverkehrszentrum Wustermark". 
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8 Auswirkungen 
 
8.1. Auswirkungen auf die städtebauliche Struktur 
 
Mit der Bebauungsplanänderung geht keine grundsätzliche Änderung der bisher festgesetz-
ten städtebaulichen Struktur einher. Die Art der baulichen Nutzung wird in einem Industrie-
gebiet auf dem Fracht- und Transportwesen angehörigen Nutzungen zusammengefasst. Das 
Maß der baulichen Nutzung wird uneingeschränkt beibehalten.  
 
Durch den Entfall der durch das Plangebiet bisher geführten Planstraße E verändert sich die 
überbaubare Grundstücksfläche lageseitig. Die damit verbundenen ca. 867 m² umfassende 
Vergrößerung der Baugebietsfläche kann bei einer gesamten neuen Baugebietsfläche von 
ca. 47.222 m² als marginal und städtebaulich untergeordnet betrachtet werden. 
 
 
8.2 Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die Bebauungsplanänderung bewirkt keine nachteiligen Umweltauswirkungen. Immissions-
schutzseitig (Gewerbe- und Industrielärm) entsteht keine neue Situation.  
 
Begünstigend wirkt, dass mit der Planänderung die Summe der bisherigen Bau- und Ver-
kehrsflächen um ca. 1.304 m² zugunsten der Grün- und Wasserflächen verringert wird. Somit 
folgt aus der Planänderung eine verbesserte naturbezogene Flächenbilanz. 
 
 
8.3 Soziale Auswirkungen 
 
Die Bebauungsplanänderung hat keine sozialen Auswirkungen. 
 
 
8.4 Auswirkungen auf die technische Infrastruktur 
 
Das Plangebiet ist stadt- und verkehrstechnisch über die Magdeburger Straße (Planstraße D 
des Bebauungsplanes W 7, Teil B) erschlossen. Dem derzeitigen Planungsstand zu Folge, 
sind für die gesicherte Erschließung des zusammengefassten Baugebietes keine den Be-
stand erweiternden Maßnahmen der technischen Infrastruktur erforderlich. 
 
 
8.5. Finanzielle Auswirkungen 
 
Verfahrenskosten 
 
Die Kosten des Aufstellungsverfahrens, seiner erforderlichen Fachgutachten sowie die Kos-
ten der verfahrensseitigen Begleitung durch die Verwaltung werden von der Gemeinde Wus-
termark getragen. 
 
Grunderwerb 
 
Infolge der Bebauungsplanänderung ist kein Grunderwerb durch die Gemeinde Wustermark 
erforderlich. 
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Planungsschaden  
 
Die Bebauungsplanänderung begründet keine Entschädigungs- bzw. Übernahmeforderun-
gen gemäß den Regelungen des Baugesetzbuches mit § 40 (Entschädigung in Geld oder 
durch Übernahme), § 41 (Entschädigung bei Begründung von Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten und bei Bindungen für Bepflanzungen) und § 42 (Entschädigung bei Änderung oder Auf-
hebung einer zulässigen Nutzung). 
 
8.6 Bodenordnung 
 
Die Bebauungsplanänderung kann ohne eine Bodenordnung umgesetzt werden. Die Er-
schließung des Baugebietes erfolgt über öffentliche Straßenverkehrsanlagen.  
 
Die mit der Bebauungsplanänderung planungsrechtlich gesicherte "Nürnberger Straße" ist 
gemäß Brandenburgischen Straßengesetz als öffentliche Verkehrsfläche zu widmen. 
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9.  Verfahren 
 
Aufstellungsbeschluss 
 
Die Gemeindevertretung Wustermark hat auf ihrer Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, den 
Bebauungsplanes W 7, Teil B "Güterverkehrszentrum Wustermark" erneut zu ändern. Die 
Änderungsplanung soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Verfahren nach § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  
 
Mit Aushang vom 20.01.2017 bis 13.02.2017 ist gemäß § 13a Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) ortsüblich öffentlich bekannt gemacht worden, dass der Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt 
werden soll und dass sich die Öffentlichkeit 
 
-  in der Gemeindeverwaltung Wustermark, Fachbereich II Standortförderung und Infra-

struktur, über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten kann und 

 
- innerhalb einer zweiwöchigen Frist nach Erscheinen der Bekanntmachung zur Planung 

äußern kann, da keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Abs. 1 
BauGB stattfindet. 

 
Mit der Bekanntmachung ist darauf hingewiesen worden, dass der räumliche Geltungsbe-
riech des Änderungsbebauungsplanes auch Flächen der des Bebauungsplanes W 7, Teil A 
"Güterverkehrszentrum Wustermark" berührt.  
 
 
10.  Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
 
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom       
20. Mai 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 14]) 
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Anlage Textliche Festsetzungen 
 
1. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle Festsetzungen des Bebau-

ungsplans Nr. W 7, Teil A "GVZ Wustermark", geändert festgesetzt durch Satzung 
der 1. Änderung in der Fassung vom 14.02.1996 (ortsüblich bekannt gemacht im 
Amtsblatt der Gemeinde Wustermark am 01.10.1996 sowie Nr. W 7, Teil B "GVZ 
Wustermark", geändert festgesetzt durch Satzung der 2. Änderung in der Fassung 
September 2000 / Juni 2001 (ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt der Gemein-
de Wustermark am 27.03.2002) außer Kraft. 

 
BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
Art der baulichen Nutzung 
 
  2. Im Industriegebiet sind die in der Anlage 1 (Liste "UVP-pflichtige Vorhaben") des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) aufgeführten Vorhaben 
nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Vorhaben der Ziffern 18.5.2 und 18.7.2, 
insoweit die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG nicht 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) begründet. 

  Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO 
 
  3. Im Industriegebiet (GI) sind von den allgemein zulässigen Gewerbebetrieben aller 

Art, Lagerhäusern, Lagerplätzen und öffentlichen Betrieben ausschließlich Betriebe 
des Fracht- und Transportwesens zulässig. Dazu gehören insbesondere logistische 
Dienstleister wie Speditionen, Frachtführer, Spezialdienstleister, ferner Logistikein-
richtungen von Industrie und Handel wie Werks- oder Distributionslager und Groß-
handelsbetriebe, die der Beschaffung und dem Umsatz von Gütern an Wiederver-
käufer, gewerbliche Verwender oder Großverbraucher dienen.  

  Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO 
 
  4.   Im Industriegebiet (GI) sind Einzelhandelsbetriebe sowie andere Handelsbetriebe, 

die auch an letzte Verbraucher verkaufen, nicht zulässig. 
  Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO 
 
  5.   Im Industriegebiet (GI) ist die Ausnahme nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 der Baunutzungsver-

ordnung Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

  Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
 
  Maß der baulichen Nutzung 
 
  6.  Im Industriegebiet sind bauliche Anlagen bis zu der festgesetzten Höhe (Oberkante) 

als Höchstmaß zulässig. Ausnahmsweise sind darüber hinausgehende technische 
Anlagen bis zu einer Höhe von 5,0 m über der festgesetzten Höhe der baulichen 
Anlagen zulässig.  Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO 

 
Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
  7. Im Industriegebiet sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen in einer Tie-

fe von 5,0 m, gemessen von der Straßenbegrenzungslinie Stellplätze, Garagen und 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung unzulässig. Davon 
ausgenommen sind Grundstückszufahrten sowie die der Versorgung der Baugebie-
te mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser die-
nenden Nebenanlagen. 

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6, § 14 Abs. 1 u. § 23 Abs. 5 BauNVO 
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Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft 
 
  8. Auf der Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft ist auf einer Fläche von mindestens 10 m² ein Feldsteinhaufen mit einer 
Höhe von 1 m mit umgebenden 30 m² Schotter- und Sandflächen anzulegen. 

  Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 
Immissionsschutz 
 
  9. Innerhalb des Industriegebietes (GI) sind nur Vorhaben mit baulichen Anlagen zu-

lässig, die die Emissionskontingente LEK,Tag = 70 dB(A) in der Zeit von 6:00 bis 22:00 
Uhr und LEK,Nacht = 55 dB(A) in der Zeit von  22:00 bis 6:00 Uhr nicht überschreiten. 

 
 Vorhaben sind zulässig, wenn der nach der TA Lärm unter Berücksichtigung der 

Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung ermittelte Beurtei-
lungspegel der Anlage das nach DIN 45691, Abschnitt 5 für das Beurteilungsgebiet 
berechnete Immissionskontingent (unter Beachtung der Ziffern Nr. 2.2 und 2.3 der 
TA Lärm) nicht überschreitet. Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
Anpflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 
 
10. Innerhalb der Straßenverkehrsfläche sind 10 hochstämmige Laubbäume zu pflan-

zen und dauerhaft zu erhalten.  Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 
 
11. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit einer Wildraseneinsaat oder 

Blumenwiesenmischung zu begrünen. Je 400 m² nicht überbaubarer Grundstücks-
fläche sind mindestens 1 Baum oder 10 Sträucher der Artenliste 1 zu pflanzen und 
auf Dauer zu erhalten. Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 

 
12. Ebenerdige Pkw-Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. 

Je 6 Stellplätze ist 1 großkroniger Baum der Artenliste 1 zu pflanzen und auf Dauer 
zu erhalten. Die anzupflanzenden Bäume dürfen alternativ auch in mindestens 2,5 
m breiten Grünstreifen zwischen oder unmittelbar hinter Stellplatzreihen angeordnet 
werden. Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Nr. 25 a und b BauGB 

 
13. Innerhalb der privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Grabenrandbereich" 

ist jeweils eine kräuterreiche Wiese anzulegen.  
  Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 
 
BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT) 
 
14. Einfriedungen sind in Form von Mauern und Zäunen zulässig. Zäune dürfen dabei 

die Gesamthöhe von 2,0 m und Mauern die Gesamthöhe von 0,5 m über Erdreich 
nicht überschreiten. Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 87 BbgBO 

 
15. Die gemäß den § 9 Abs. 3 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Plange-

biet ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind baulich in die jeweiligen Bau-
körper der Betriebsgebäude zu integrieren. Ausschließlich dieser ausnahmsweisen 
zulässigen Wohnnutzung dienende Gebäude als freistehende Gebäude nicht zuläs-
sig. Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 87 BbgBO 
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BÄUME DER ARTENLISTE 1 
 
Hainbuche (Corpinus betulus) 
Hängebirke (Betula pendula) 
Moorbirke (Betulo pubescens) 
Schwarze Pappel (Populus nigro) 
Silberpappel (Populus olbo) 
Schwarzerle (Ainus glutinasa) 
Silberweide (Salix albo) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
 
Stieleiche (Quercus rabur) 
Eberesche (Sorbus oucuparia) 
Traubeneiche (Ouercus petroea) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Waldkiefer (Pinius silvestris) 
Winterlinde (Tilia cardota) 
und Hachstamm-Obstsarten einheimischer 
Provenienzen  
 
 
 
 
 
 

STRÄUCHER DER ARTENLISTE 1  
  
Faulbaum (Rhomnus franguia) 
Hartriegel (Comus sanguineo) 
Hasel (Coryllus avellona) 
Kornelkirsche (Cornus mas) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) 
Schlehe (Prunus spinoso) 
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) 
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) 
Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigro) 
Weißdorn (Crotegus managyno) 
Weißdorn (Crataegus laevigota) 
Apfelrose (Rosa rugosa) 
Bibernellrose (Rosa pimpinellifolia) 
Feldrose (Rosa arvensis) 
Wildrose (Rosa canina) 
kleinere Weidenarten (z.B. Salix aurita) 
Salweide (Solix capreo) 
Grauweide (Salix cinerea) 
Bruchweide (Salix froilis) 
Lorbeerweide (Salix pentandra) 
gewöhnlicher Schneeball (Vibumum apulus) 

Anlage Hinweise ohne Normencharakter 
 
ARCHÄOLOGISCHE BODENFUNDE 
 
Während der Bauausführung können bei Erdarbeiten noch nicht registrierte Bodendenkmale 
entdeckt werden. In diesen Fällen sind gemäß § 11 BbgDSchG entdeckte Bodendenkmale 
bzw. Funde (Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Kno-
chen, Tonscherben, Metallgegenstände u. ä.) unverzüglich der zuständigen Unteren Denk-
malschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäo-
logischen Landesmuseum anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte und die Funde sind bis zum 
Ablauf einer Woche unverändert zu erhalten. In baugenehmigungspflichtigen, das Schutzgut 
Boden berührenden Verfahren ist die Bauherrschaft darauf hinzuweisen, dass sie ihre bau-
ausführenden Firmen über diese Denkmalschutzbestimmungen zu unterrichten und zu ihrer 
Einhaltung zu verpflichten hat. 
 
KAMPFMITTELBELASTUNG 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhandensein 
von Kampfmitteln im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Sollten bei Erdarbeiten Kampf-
mittel gefunden werden, ist es nach § 3 Absatz 1 Nr.1 der Ordnungsbehördlichen Verord-
nung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land 
Brandenburg - KampfmV) vom 23.11.1998, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg Teil II Nr. 30 vom 14.12.1998, verboten entdeckte Kampfmittel zu 
berühren und deren Lage zu verändern. Es besteht die Verpflichtung, Fundstellen gemäß § 2 
der genannten Verordnung unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der 
Polizei anzuzeigen. 


